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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXX:XXXX, 
mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 

1958 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

D.as ArbeitSilosenversicherungsgesetz 1958, 
BOBl. Nr. 199', in ,der Fassung der Burudesgesetze 
BGBT. Nr. 92/1959,88/1960,242/1960, 1!19/1961, 
17/1962, 323(1962, 84/1963, 198/1963, 35/19M, 
335/1'965, 261/19:67, 9/1968, 30/1969', 3/1971, 
31/1973 {Art. XIII der 29. ASVG-Novelle), 
124/1973, 64'2/,1973 (Art. III des Sonderunter
stützungsgesetzes), 23/1974 (Art. IV der 
30. ASVG-Novelle) und 179/1974 wir,d wie fo11gt 
geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. (I) Für den Fatl (der Arbeitslosigkeit ver
sichert (arbeitslosenversichert) sind 

a) D.ienstnehmer, ,die bei einem oder mehre
ren Dienstgebern beschäftigt sind', 

h) Lehrlinge im Iletzten Lehrjahr der VIOr

geschriebenen oder vereinbarnen Lehrzeit 
sowie Leh1'l1~nge, die auf Grund eines Kol
lektivvertrages Anspruch ,auf eine Lehr
lingsentsch,ädigrung mindestens in der Höhe 
,des niedrigsten HiLfsarbeiter10hnes haben, 

c) HeimaIibeiter, 
,d) P,ersonen, die zum Zweck der vorgeschriebe

nen Ausbildung für den künftigen, ahge
schlossene, HochschulbiLdung erforderruden 
Beruf nach Aibschluß dieser Hochschulbil
dung Ibeschäif.titgt sind, wenn die Ausib~ldung 
nicht im Rahmen eines Dienst- oder Lehr
verhältnisses erfolgt; jedoch mit Ausnahme 
det V Oilontäre, 

e) selbständige Pech:er, ,das sind Personen, die, 
ohne auf Grund eines, Dienst- oder Lehr
verhältnisses beschäftigt zu seinr, durch Ge
winnung VlOIl Harzpl"Odukten in fremden 
Wäldern eine sa,isonmäßig wiederkehrende 
Erwerbstätigkeit aalSÜlben, sofem sie dieser 

Erwellbstätigkeit in der Regel ohne Zuhilfe
nahme fumi'lienfremder Arbeitskräfte nach
gehen, 

soweit sie in der Krankenversicherung auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften pflichtversichert oder 
se1bstversichert (§ 19 a des Allgemeinen Sozia[
versicherungs,gesetzes, BGBl. Nr. 189/1955) und 
nicht 'nach Maßgahe ,der ~olgenden Bestimmungen 
versicherungsfrei sind. 

(2) Aus.geruommen von der Atbeitslosenver
sich,erungspflicht sinld: 

a) Personen his, zum vollendeten 15. Lebens
jahr, sowei,t sie aber ,das 15. Lebensjahr vor 
Beendigung der aHgemeinen Schulpflicht be
enden, bis zum AlbIauf des 1etzten Schul
jahres; 

b) Dienstnehmer, ,die in einem öffentilich
rechtEchen Dienstverhältnis zum Bund, zu 
einem B,undesland, einem Bezirk oder einer 
'Gemeinde sowie zu einem von .diesen 
Körpersch'aften verwrulteten ß.etf\ieb, einer 
~olchen Unternehmung, Anstalt, Stiftung 
oder einem solchen Fonds stehen; 

c) Dienstnehmer, die in einem unkündba'l'en 
privatrechulichen Dienstverhält,nis zum 
Bund, zu einem Bundesland, einem Bezirk 
oder einer GemeiIllde sowie zu einem von 
diesen Körpers,chaften verwalteten Betrieb, 
einer solchen Unternehmun.g, Anstalt, Stif
tung oder einem solchen Fonds stehen, 
wenn ihnen: am diesem Dienstverhältnis 
Anwartschaft 'au:{ Ruhegenuß (Provision) 
zusteht, sowie Dienstnehmer, die in einem 
unkündharen privatrechtlichen Dienstv:er
hältnis zu einer Körperschaft des öffent
lichen Rechts stehen, wenn ihnen aus diesem 
Dienstverhäiltnis Anwartschaft auf Ruhe
genuß (Provision) zusteht, sofern in gesetz
lichen Vorschriften oder in den dienstrecht
Echen Viorschriften ein: Anspruch auf eine 
Ersatileistung .für den Fall der Arbeits
~osigkeit und dn Anspr,uch auf ein'e Ersa'tz
leistung tür KJarenzur1aubsgeld (§§ 26 bis 
31) in einem Idiesem Bundesgesetz gleich
wertigen Ausmaß vorgesehen sind; 
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2 146 der BeiLagen 

,d) Personen, die nach ,den BestimmIllngen des. 
§ 2 Abs. 1 Z. 2 des Bauern-Kranikenover
sicherung~gesetzes, BGBL Nr. 219/1965, 
pflichtversoichert sind; 

e) Dienstnehmer, Heimarbeiter und selb
ständige Pecher, die nach der Höhe des 
Bntgelts geringfügig heschäftigt sind, soweit 
es sich nicht um Selbstversicherte nach den 
Bestimmungen des Allgemeinen SoziaIver
sicherungsgesetzes ha'ndelt. 

(3) Die Versicherungsfreiheit nach A:bs. 2 ist 
bei Dienstnehmern, ·die hei demse~ben Dienst
geber zu versicherungspflichtiger und: versi,che
rungsfreier Beschäftigung herangez-ogen wel'den, 
nur dann 'gegeben, wenn sie überwiegend in ver-
sicherungsfreier Beschälftigung tätig si.nd. . 

,(4) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine 
Besa.~äftigUing aiJ,s ge6ngfügig gilt, finden die 
BestimmlUugen des § 5 Abs. 2 des A:llgemeinen 
Sozi,alvers,icherungsgesetzes sinngemäß Anwen
dung. Eine ·Beschäfti:gung als Hausbesorger im 
Sinne des Hausbesol1gergesetzes, BGBl. N r .16/ 
1970, ,gilt jedoch da.n:n als geringfügig, wenn das 
Entgelt die im § 5 Abs. 2 lit. abis c des Allge
meinen' SOlJialversicherungsgesetzes angeführten 
Beträge nicht Ü'berschreitet. 

(5) Die Vorschriften des Abs. 4 erster Satz 
gelten sinngemäß für Heimar.beiter und selib
ständige Pecher." 

2. Im § 2 sDnd .die Worte ,tder in der Heim
al1beit" durch die Worte ",der in Heimarbeit" 
zu ersetzen. 

3. 1m § 3 Aibs. 1 si,nd die Worte ",des BUindes
ministeriums für sozi:1!Ie Verwaltung" durch die 
Worte "des Bundesministers für soziale Ver
waltung" zu ersetzen. 

4. a) Die überschrift VOr § 6 "Versicherungs
Jeistungen." ist durch die überschrift "Leistun
gen" zu ersetzen. 

b) § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. (1) Als Leistungen der Arbeitslosenver-
sicherung kommen in Betracht: 

a) Ar'beitslosengeld; 

ob) N otsta.ndshilfe; 

c) Bevorschrussung von Leistungen aus der 
Pensionsversich erung; 

.cl) KarenzurlaUlbsgeLd; 

e) Sondemotstandshi1f,e für a,ueinstehende. 
. Mütter. 

(2) Die Bezieher ,der vorstehenden Leistungen 
:sind kmnkenversichert." 

5. § 12 ha.t zu ['auten: 

,,§ 12. (1) Ar'beits~os ist, wer nach Beendigung 
seines BeschäftigUingsverhältnisses keine neue Be-
schäft,igun,g gefun,den hat. . 

(2:) Ein seLbständiger. Pecher gilt in der Zeit 
der saisonmäß~gen Erwel1bsmöglich:keit, das ist 
vom dritten Montag im März bis ei.nschließlich 
Idritten Sonntag olm November eines jeden Jahres, 
nicht als arbeitsLos. In der übrigen Zeit des Jahres 
gilt der selhständige Pecher als arbeitslos, wenn 
er keine .andel1e Beschäftigung gefrunden hat. 

(3) Als aribeits10s im Sinne der Arbs. 1 und 2 
gilt insbesondere nicht: 

a) wer in einem Dienstverhältnis steht; 

ob) wer selbständig erwerlbstätig ist; 

c) wer ein Urllaubsentgelt nach den Bestim
mungen Ides Bauat'beiter-UruaUlbsgeset7Jes 
1972, BGBl. Nr. 414, in der jeweils geJ.ten
den Fa'ssung, tb ezieht, i.n der Zeit, für die 
das UrTaubsentgelt gebührt; 

d) wer, ohne in einem Dienstverhält,nis zu 
stehen, ,im Betrieb des Ehegatten, der 
Eltern oder Kinder tätig ist; 

e) wer eine Freiheitsstrafe verbüßt oder auf 
behördliche Anord.nung in anderer Weise 
angehalten wir,d; 

f) wer i'n einer Schule oder einem g.eregelten 
Lehrgang - so als ordentlicher Hörer 
einer Hochschule, :1!ls Schüler einer F.ach
schule oq'er einer mittleren Lehr:tnstalt -
arusgebit:det wil1d oder, ohne daß ein Dienst
verhältnis' vorliegt, sich einer praktischen 
Ausbilklung unterzieht. 

\ 

(4) Von den Bestimmungen des Abs. 3 lit. f 
ka.nn das Arbeitsamt in berücksichnigungswür,di
gen Fällen Ausnahmen zula:ssen, insbesondere, 
wenn der Arbeitslose dem StUldium oder der 
praktischen Ausbildung !bereits während des 
Dienstverhähniss'es, ,das ,der Arbeitsaosigkeit un
mitteLbar vor,a:ngegangen ist, oblag. 

(5) Nach- und Umschulung und der Besuch 
einzelner Lehrkurse zum Zwecke der Erweite
rung der fachlichen oder ALLgemeinbildung geiten 
nicht a'ls Beschäftigung im Sinne der Albs. 1 und 2. 

(6) Als arbeitslos gilt jedoch 

a) wer aus einer oder mehreren Beschäftigun
,gen ein Entgelt erzielt, das die im § 5 
Arbs. 2 lit. a his c des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes angeführten Beträge 
nicht übersteigt; 

b) wer einen l:a·nd(forst)wirtschaftlichen Be
trieb auf eigene Rechnung und Gef,abr 
führt rund in der Versicherungsklasse I 
oder II (§ 17 Ans. 3 lit. ades Bauern
Krankenversicherungsgesetzes ) eingereiht 
ist oder einzureihen wäre; 
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" . ·e) wer auf andere Artselbstänldig erweros
täoig ist u..tlid daraus ein Einkommen erzi,elt, 
das die im § 5 Aibs. 2 1it. abis e des Allge
mei·nen SO'zitailversicherungsgesetzes ange
führten Beträge nicht übersteigt. 

. (7) Un'bescha.det ,der Bestoimmullig des Abs. 3' 
lit. a gilt alsarlbeitslos auch eine Frau, bei der 
die Voraussetzung cles §' 26 Abs. 1 Z. 1 Lit. e 
für den Anspruch auf Karenzurlauhsgelld vor 
Ablauf Ides Karenzunlauhes ,deswegen weggefallen 
ist, weil ihr Kind, dessen Geburt· AnLaß für die 
Gew:ährung des Karen:zuruaubes war, gestorben 
ist und der Dienstgeber einer vorzeitigen Beendi
gung des Karenzunlautbes nicht zugestimmt hat, 
'll'l1!d zwar soo lange, als während der rest1'ichen 
Dauer des· Karenzurila.ulbes kein Dienstverohältnis 
mit einem anderen Dienstgeber besteht. 

(8) Ebenso gat alsatbeitslos, wer3iUf Grund 
eines. a~lenfalUs auch ungerechtfe~tigteIJ. Aus
spruches ülber· die Lösung seines einen.Kürudi
gungs- oder Entlassungsschutz genießenden 
DienstverhäJltnisses nicht beschäfügt wind, und' 
zwar ibis zu dem Zeitpunkt, in dem durch die. 
zmtändigeBehörde ,das 3IIHälligeWeiterbestehen 
,·des Beschäftigungs'verhältnisses remtskräftig ent
smieden oder vor ,der zuständigen Behönde ein' 
Vergtleidt ges,ch\lossen wurde." . 

:b) die Zeit des Präsenz(Zivil}.dienstes, wenn 
Ider Arlbeits'~ose innerhaJLb des l'etzten J ~hres 
vor Antritt ,des Präsenz(Zivil}dienstes oder 
innerhaJh des Ider Beendigung des Präsenz
(Zrviil,)dienstes Jiolgenden Jahres mindestens 
seChs· Monate aIibeitslosenversicherungs
pflichtig Ibesch'äftigt oder als Lehrling 
aPheitsloseneversichert war, woJbei emer 
arheitsloserl!Versicherungspflichtigel1! Be
schäftig;ung . der Bezug von Arbeitslosen
geLd und Notstandshilfe gleichsteht; 

e) Zeiten eines Woehenge1dbezuges während 
eines al1beits'losel1!versicherungspflichtigen 
Besc?äftigungsverhältnisses, sofern das Be
schäftigungsverhältnis ansch1ießend an den 
WochengeJ.,d!bezug fortgesetzt oder ein 
Karenzunlaulb im Sinne des Mutterschutz
gesetzes, BGBL Nt. 76/1957, in geltender 
'Fassung, in Anspruch genommen' wul'ide; 

Id) Zeite,n einer· Krankheit während eines 
arbeitslosenversichernmgspflichtigen Be
schäftigungsverhältnisses nach Weg;fal'l des 
'En~geltanspruches, .sofern nach der Krank
heit Ider Entgeltanspruch w:ieder a.ufgeJebt 
ist; . 

e) bei Dienstverhältnissen von Arbeitern,. die 
mindestens eine volle Woche . unuhter

. brochen gedauert h~ben u~d die an. einem 
Samsta;g - im: FaJle ;der Fii,nftagewoche an 
einem, Freitag - ende)1" der darauff,olgende 

6. §14 hat zu lauten: Sonntag bzw. Samstag und Sonmag,soweit 
hetriebsübLich andere Tage als die So.nntage 

,,§ 14. (1) Bei der erstmaligen' Inlan5pruch- hzw. Samst3lgeund Sonntage als arbeitsfreie 
naihme des Arbeitslosengel,des ist die Anwart-: Tage geltel1!, diese 'betriebs'üblichen arbeits-
schaft erfüllt, wenn der Arbeitslose in den letzten freien Ta.ge. ' 
24 Monaten vor Geltendma~urig des AnSpruches 
(R 'h f ')' 52 W ch . I I d (5) Im Gebiet eines anderen' Staates . ausgeübte amen rIst JJnsges.atmt· (} ~ 1m n an 

.J1.. • 1 'ch fl'ch' b ch f Beschäftigungen, die ihrer Art nach im In1and apuelts iosenrversl erungsp I' tlg; eS ä tigt w,ar. ' 
versicherungspflichtig wären, stndden Beschäfni-

(2) Bei jeder weiteren: Inanspruchnahme des gungen im BiUrudesgebiet ,gleichzuhaIten, soweit 
AribeitSilosengeldes ist die AnwartschaJft eclüllt, ,durch !zwischenstaatllche über:einkommen die 
wenn der Arbeitslose in den letzten 12 MOl1!aten Gegenseitigke~t ver1bürgt ist. 
vor Gcltenidmachung des Anspruches (Rahmen- (6) Die in den vorstehenden Ahs. 4 und 5 aruge
frist) 1n5,geSJamt 20 Wochen im Inland anlbeits- führten· Zeiten ,dürfen:bei der Ermittlung der 
ilosenversicherun,gspflichtig heschähigt war. Anwartsch:aft nur einma!l berücksichtigt werden. 

(3) In Zeiten 'empfindlicher A1'!beitslosigkeit (7) Zeiten, die .für die Beurteilung derAnwart~ 
kann ,durch Verondnung des Bundesministers für schaft auf Karenzu1'!lauJbsgeld herangezogen wur
soziale Verwaltung für einzelne Berurrsgruppen" ,den,· sind bei der BeurteilUllg der Anwartschaft 
rn ,denen ,die Beschäftigungslage besol1!ders' un., autt Anbeitslosenge:Dd nicht mehr zu Iberucksichti
günstig ist, bestimmt werden, daß die Anwart- gen, es sei denn, ,daß das Kind, dessen Geburt 
schaft auch dann erfüiHt ist, wenn der Arbeitslose ,Anlaß· für die Gewährung des Karemzurlaubs
in Iden Jetzten 2'4 Monaten vor Gekendmachung geMes w:ar, während des B:ezu.ges des Karenz-
!des Anspruches auf Arbeitslosengeld ,im Inland urlauhsge1des gestotben ist." . 
insges,amt 2<6 Wochen arbeitslosen,versidterungs-
pflichtig beschäftigt war. . 

(4) Auf die Anwartsdtaft sirud folgende im 
Inland zurückgelegte .oder auf Grund inländischer 
Rechtsvorschriften erworbene Zeiten anzurem
nen: 

a) Zeiten, ,die gemäß § 1 Abs. 1 der Arlbeits
losenversicherungspflicht unterlagen; 

7. § 15 hat zu lauten: 

,,§ 15. (1) Die Rahmenfristen nach § 14 Albs. 1 
bis 3 vetIänger.n sich 

L um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im 
Inland ' 

a) in einem a~beitslosenyersicherungsfreien 
Dien~tverhähnis gestanden ist; 

2 

146 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 33

www.parlament.gv.at



4 146 der Beilagen 

Ib) arbeitsucheoo beim Arbeitsamt gemeldet 
gewesen ist; 

c) eine Albfertigung aus einem Dienstverhält
nis bezogen bat; 

d) selbständig erwerbstätig gewesen ist; 

e) einen geregelten Lehrgang zur beruFlichen 
Fortbiltdunighesucht hat, ·durch den er ü'ber
wiegend in Anspruch genommen wurde; 

f) Präsenz(Zi'viJ)dienst geleistet hat; 

g) einen Karenzurlaub im Sinne der gesetz
Echen V.ors,chriften zurückJge'legt bzw. 
Karenzurla.Ulb~geld bezogen hat; 

h) eine Sanderunterstützung nach d~11I Bestim
mungen des Mutterschutzgesetz,es, BOBl. 
Nr. 76/119'57, bezogen hat; 

i) ein ,außeror,dendiches Entgelt im Sinne des 
§ 17 Jes Hausgehi,rfen- und Haru.sangestel!l
tengesetzes, BGBL Nr. 235/1962, bezogen 
hat; 

j) KrankengeLd Ibzw. Wochengeld bezogen hat 
oder in' einer HeiJ.- oder Pflegeanstalt unter
gebracht gewesen ist; 

k) nach Erschöpfung des Anspruches auf Kran
ikengcl!d aus der gesetzlichen Krankenver
sicherung Ill!achweislich arbeitsunfähig ge
wesen ist; 

1) wegen I11iValidität, Herufsunfäbigkeit oder 
MiniderUl1lg der Erwerbsfähigkeit, die nach 
,ihrem Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit 
Igemäß § 8 dieses Bundesgese'tzes g:leich
kommt, eine Pension aus der gesetzlichen 
Pensiöns- oder Unfallversicherung bezogen 
bat; 

m) eine Freiheitsstrafe vCJ.'Ibüßt hat oder apif 
behöl1dliche A'nordl1lung in anderer Weise 
an,gehaiten worden ist; 

n) eine Sonderunterstützung nach den Bestim
mungen des SonderunterstützUiligsgesetzes, 
BGBl. Nr. 642/1973, bezogen hat; 

b) des Bezuges ,"on SOnlderunterstützung nach 
Iden Bestimmungen ·des Mutterschutz
ges:etzes, 

c) ,der Unterbringung des ArbeitsIosen in 
einer Hem- oder Pflegeanstalt, 

cl) des Bezuges einer Pension aus dem Ver
sicherul1lgsfatl der Invalidität, <ler Berufs
unfähigkeit oder der ,dauernden Erwerbs
unfähigkeit, 

e) der Vetibüßung emer Freiheitsstrafe sowie 
währeoo einer anlderweitigenauf behörd
licher Anordnung beruhenden Anhahung, 

f) des Bezuges von Entgelt gemäß § 5 des 
EntgeltifortzabJ.ung~gesetzes, BGB1. Nr. 399{ 
19074, 

g) Ides Aufenthaltes im Ausland, 

h) des PiäsenlZ(Zivil).dienstes, 

i) Ides Bezuges von KarenzurlaUlbsgeLd." 

9. Der § 1,6 eI1häilt die Bezeichnung § 17 und 
hat unter Voranstelilung der überschrift "Beginn 
des Bcruges" ansteHe der überschrift "Wartezeit" 
zu lauten: 

,,§ 17. (1) Sofern sämmiche VoraussetzUngen 
für den Anspruch auf Atibeitslosengeld enüUt 
sind und der Anspruch auf ArheitslosengeLd nicht 
gemäß § 16 ruht, gebührt ,das Atibeitsl'Osengeld 
ah dem T<lig der Geltendmachung. 

(2) Waren jedoch die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf AribeitsIosengeldbereits aIb einem 
Samstag, Sonntag' 'Oder gesetzlichen Feiertag er
füllt unld hat ,der Anspruch währel1ld dieses 
Samstag:es, SOl1lntages oder gesetzlichen Feier
tages ,gemäß'§ 16 nicht geruht, soo gehübrt das 
Ar,beits1losengeld r:ückwirkeIiJd ah dem betreffen
den Sam'Stag, Sonnta'g bzw. gesetzlichen Feie,rrag, 
sofern der Aribeitslose seinen Anspruch am dar
auJHolgeniden Werktag geltend gemacht hat." 

10. Im § 18 Abs. 3 ist der Ausdruck ,,§ 14 
2. uun Zeiträume, in denen der Arbeitslose Ahs. 8 und 9" durch .den Ausdruck ,,'§ 14 Abs. 4 

im AuslariJd heschäftigt gewesen ist. lit. c, d und eU zu ersetzen. 

(2) Der BundeSlffii!liister für soziate Verwahung 
kann, wenn sich die Notwendigkeit hiezu heraus
steLlt, durch Veml1dnung bestimmen, daß auch 
andere Tatlbestände' eine Verlängerung der 
Rahmenfrist bewirken." 

8 .. Der § 17 erhält die Bezeichnung § 16 und 
hat unter Vor,a.nste!lung der überschrift "Rouhen 
,des Arheitslosel1lgeM~" zu lauten: 

,,§ 16. Der Anspruch auf Arbeits~osengeld ruht 
währeIlJd 

a) des Bezuges von Kl"anken- oder Wochen
geld, 

11. a) Im § 19 Albs. 1 1it. b ist das Wort "An
wartschaftszeit" durch das Wort "Anwartschaft," 
zu ersetz'en. 

h) Dem § 1'9 ist ein Abs. 3 mit fo:Lgendem 
Wortlaut anzufü.gen: 

,,(3) Durch den Bezug von KarenzuI1lmI'bsgeld 
ist ein anfälliger Anspruch auf Fortbezu,g von 
Al1beits'1osengebd nlicht mehr gegeben, es sei denn, 
daß das Kind, dessen Geburt Anlaß für die Ge
währung des KarenzurlaubsgeLdes war, während 
des Be.:wges Ides Karenzurlaubsgeldes gestorben 
ist." . 
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12. a) § 21 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Grund/betrag des ArbeitsIosengelides einsch!l,jeßlich, der Wohnungsbeihillfe von 30 S 
monatlich beträgt: 

bei einem Arbeitsverdienst 
Grundbetrag 

Lohnklasse monatlich 

Schilling Schilling 

1 wöchentlich bis 390 
monatlich :his 1690 987 

2 wöchentlich über 390 bis 450 
monatlich über 1690 bis 1950 1251 

3 wöchentlich über 450 bis 510 -, 

monatlich über 1950 bis 2210 1362 

4 wöchentlich über 510 his 570 ( 

monatlich über 2210 bis 2470 1458 

5 wöchentlich über 570 bis 630 
monatlich über 2470 bis 2730 1539 

6 wöchentlich über 630 bis 690 
monatlich über 2730 'bis 2990 1605 

7 wöchentlich über 690 bis 750 
monatlich über 2990 bis 3250 1653 

8 wöchentlich über 750 bis 810 
monatlich ' über 3250 his 3510 1686 

9 wöchentlich über 810. bis 870 
monatlich über 3510 bis 3770 1704 

10 wöchentlich über 870 bis 930 
monatlich über 3770 bis 4030 1740 

11 wöchentlich über 930 bis 990 
monatlich über 4030 bis 4290 1776 

12 wöchentlich über 990 his 1050 
monatliCh über 4290 bis 4550 1869 

13 wöchentlich über 1050 bis 1110 
monatlich . über 4550 his 4810 1959 

14 wöchentlich über 1110 bis 1170 
monatlich über 4810 bis 5070 2049 

15 wöchentlich über 1170 bis 1230 
monatlich über 5070 bis 5330 2142 

16 wöchentlich über 1230 bis 1290 
monatlich über 5330 bis 5590 2241 

17 wöchentlich über 1290 bis 1350 
monatlich über 5590 bis 5850 2346 

18 wöchentlich über 1350 bis 1410 
. monatlich über 5850 bis 6110 2448 

19 wöchentlich über 1410 bis 1470 
monatlich über 6110 bis 6370 2553 

20 wöchentlich über 1470 bis 1530 
monatlich über 6370 bis 6630 2658 

21 wöchentlich über 1530 bis 1590 
monatlich über 6630 bis 6890 2760 

I 
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, 
Grundbetrag 

Lohnklasse 
bei einem Arbeitsverdienst monatlich 

Schilling Schilling 

22 wöchentlich über 1590 his 1650 
monatlich über 6890 bis 7150 2865 

23 wÖchentlich ü:ber 1650 bis 1710 ', .. 

monaüich über 7150 his 7410 2970 

24 wöchentlich über 1710 bis 1770 
monatlich über 7410 bis 7670 3072 

25 wöchentlich über '1770 bis 1830 
monatlich über 7670 bis 7~}O 3177 

26 wöchentlich über 1830 bis 1890 
monatlich über 7930 his 8190 3282 

27 wöchentlich über 1890 
monatlich über 8190 

b) § 21 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Unter Bedachtnahme auf die für' den 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag jeweils maßge~ 
bende Höchstbeitragsgrupdlage hat der Bundes
minister für soziale Verwaltung mit Verordnung 
eine Ergänzung der LohnklassentabeLle vorzu~ 
nehmen, derart, daß der monatliche Arbeitsver~ 
dienst von Lohnklasse zu Lohnklasge jeweils um 
260 S abgestuft ist und der Grundbetrag des 
Arbeitslosengeldes in ,den einzelnen ergänzten 
Lohnklassen jeweils 40 v. H. des um 195 S 
erhöhten unteren monatlichen Grenzbetrages der 
'betreffenden Lohnklasse ,zuzüglich eiIl!er Woh
nungsbeihilfe von 30 S monatlich beträgt. 

c) § 21 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Auf einen Tag entfällt als Arbeitslosen
geld ein Dreißigstel des Monatshetrages, das auf 
volle SchiIlingbeträgezu runden ist; hiebei sind 
Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen 
und Beträge von 50 Groschen und mehr auf 
einen Schilling zu 'ergänzen." 

13. a) Iin § 23 Abs. 2 haben nach den Worten, 
"so hat der Pensionsversicherungsträger" die 
Worte "dem Arbeitsamt" zu entfallen. 

b) Im § 23 Abs. 3 ,ist der Ausdruck ,,(§ 34 
Abs. 3)" durch den Ausdruck ,,(§ 42 Abs. 3)" zu 
ersetzen. Weiters ha:ben ,die Worte "dem Bundes
ministerium für soziale V'erwaltung" sowie die 
Worte "den Arbeitsämtern" zu entfallen. 

14. a) Im § 25 Abs.' 1 ist der Ausdruck 
,,§ 12 Abs. 9" durch den Ausdruck ,,§ 12, 
Abs. 8" zu ersetzen. ' 

, b) Dem § 25 Abs. 3 ist folgender Satz anzu
fügen: "Die Arbeitsämter können anläßlich der 
Vorschreibung von Rückforderungen Ratenzah
lungen gewähren, wenn auf Grund der Wirt-

3384 

schaftlichen Verhältnisse des Schuldners die 
Hereinbringung der Forderung in einem Betrag 
nicht möglich ist. Die Höhe der Raten ist unter 
Berilcksichtigung der wirtschaftlichen Verhält
'nisse des Schuldners festzusetzen." 

15. Die überschrift "Abschnitt 1 a." ist ,durch 
'die überschrift "Abschnitt 2" zu ersetzen, die 
bisherige~ §§ 25 abis 25 g erhaltJendie Bezeich
nungen 26 bis 32 und haben wie folgt zu Ia!uten: 

,,§ 26. (1) Anspruch ,aUf KarenzurJ,aubsgeLd 
haben 

L Mütter, 
a) die die Anwartschaft erfüllt haben und 

, b) sich aus Anlaß der Mutterschaft in einem 
Karenzurlaub 'his zum Höchstausmaß 
,eines Jahres vom Tag der Geburt des 
'Kindes an gerechnet befinden oder deren 
Dienst(AU!sbildrungs-, Lehr)v,erhältnis von 
ihnen wegen, der bevorstehenden oder er
folgten Entbindung oder vom Dienstgeber 
gelöst oder durch Zeitablauf 'beendet 

'wurde, wenn durch die Entbindung auf 
Grund des Dienst(AIllsbioldungs-, Lehr)
verhältnisses Anspruch auf Wochengeld 

, entstanden, ist; die Voraussetzung,daß 
Anspruch auf Wochengeldentstanden sein 
muß, entfällt bei Müttern, die während der 
Schutzfrist gemäß §§ 3 und 5 ,des Mutter
schutzgesetzes, BGB!., Nr. 76/1957, keinen 
Anspruch auf Wochengeld haben, weil die 
diesbezügliChen krankenversicherungsrecht
lichen Vorschriften :einen solchen Anspruch 
nicht vorsehen, bzw. bei Müttern, denen 
nur deswegen kein Anspruch auf Wochen
gehl. entstanden ist, w~il sie sich zu dem 

, Zeitpunkt, in dem Anspruch auf Wochen
'geld entstanden wäre, in Anstaltspflege 
befunden haben und 
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c) deren neugeborenes Kind mit ihnen im 
selben Haushalt lebt uhd von ihnen über
wiegend selbst gepflegt' wird, wobei ,diese 
Voraussetzungen nicht erforderlich sind, 
solange sich das Kind in einer Krankenan
stalt in Pflege befindet. 

2. Mütter, 
a) di,e im Bezug des Wochengeldes aus der 

Krankenversicherung Arbeitsloser stehen, 
nach Erschöpfung ihres Anspruches auf 
Wochengeld, sofern die Voraussetzungen' 
der Z. 1 lit. c ge&elben sind, od'er 

b)die im Bezug des Wochengeldes aus der 
Krankenversicherung auf Grund 'des Be
zuges von Sonderunterstützung ~emäß 
§§ 26 und 27 des Mutterschutzge!>etzes 
stehen, nach Erschöpfung ihres Anspruches 
auf Wochengeld, sofern ,die Voraussetzun
gen der Z. 1 lit.a und c geg,eben sind, 
oder 

c) denen nur deswegen kein Anspruch auf 
Wochengeld aus' der Krankenversicherung 
Arbeitslos·er entstanden ist, weil 'sie sich 
zu ,dem Zeitpunkt,. in dem Anspruch auf 
Wochengeld entstanden' wäre, in Anstalts" 
pflege befunden haben, sofern die Voraus
setzungen der Z. 1 lit. c gegeben sind. 

3. Frauen, die allein oder mit ihrem Ehegatten 
ein Kind, welches das ,erste Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, an Kindes Statt angenommen 
oder in der Absicht, ,dieses K<ind an Kindes 
Statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege ge
nommenha:ben, die Anwartschaft erfüllen, mit 
dem Kind im selben Haushalt leben' und dieses 
üherwieg,end selbst pflegen; im übrigen gelten 
die B<estimmungen der §§ 26 Abs. 2 his 32 
sinngemäß. 

(2) Bei der Beurteilung der Frage, ob die 
Anwartschaft erfüllt ist, finden die Bestimmun
gen des § 14 Abs. 1 und 2 sowie des § 15 
sinngemäß Anwendung. Handelt es sich jedoch 
um Mütter, die vor Vollendung des 20: Lebens
jahres entbunden haben und im Zusammenhang 
mit dieser Entbindu~g Karenzurlaubsgeld be
antragen, finden auch bei der erstmaligen Inan
spruchnahme des Karenzurlaubsgeldes ,die Be
stimmungen des § 14 kbs. 2 sowie des § 15 
sinngemäß Anwendung. Auf die' Anwartschaft 
von Karenzurlaubsgeld sind die in § 14 Abs. 4 
lit. a, c, d und e angeführten Z·eiten, kranken
versicherungspflichtlilge Lehrzeiten und kranken
versicherungspflichtige Ausbildungszeiten an in
ländischen Krankenpflegeschulen, medizinisch
technischen Schulen und Schulen für ,den medi
zinisch-technischen Fachdienst 'im Sinne des Bun
desgesetzes BGBL Nr. 102/1961 sowie an inlän
dischen Hebammenlehranstalten ' anzurechnen. 
Alle diese Zeiten dürfen bei der Ermittlung der 
Anwartschaft nur einmal beriicksichtigt wer
den. 

'(3) Keinen Anspruch auf Karenzurlauh!>geld 
haben Mütter, die' 

a) in einem Dienstverhältnis stehen; 
b) selbständig erwerbstätig sind; 
c) Anspruch auf· Geldleistungen . an öffentlich 

Bedienstete während des Karenzurlaubes 
aus Anlaß der Mutterschaft nach ,den Be
stimmungen des Bundesgesetzes BGBL Nr. 
395/1974 oder gleichartige Leistungen auf 
Grund landesgesetzlicher Vorschriften 
haben; 

d) 'ohne in einem Dienstverhältnis zu stehen, 
im Betrieb des Ehegatten, der Eltern oder 

. Kinder tätig sind. 

(4) Anspruch auf KarenzurhUlbsgetd haben 
jedoch bei Erfüllung der sonstigen Vor,ausset
zungen Mütter, die 

a) aus einer oder mehreren Beschäftigungen 
ein Entgelt erzielen, das ,die im § 5 Abs. 2 
lit. a .bis c des Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetzes angeführten Beträge nicht 
übersteigt; 

b) eine nebenberufliche Beschäftigung als 
Hausbesorger im Sinne des Hausbesorger
gesetzes, fiGBl. Nr. 16/1970, ausüben; 

c) einen land(forst)wirtschaftlichen Betrieb 
auf eigene Rechnung un'd Gefahr führen 
und in der Versicherungsklasse I oder II 
(§ 17 Abs. 3 lit. ades Bauern-Kranken
versicherungsgesetzes) eingereiht sind' oder 
einzureihen wären; 

d) auf andere Art selbständig erwerbstätig 
sind und daraus ein Einkommen erzielen, 
das die im § 5 Abs. 2 lit. abis c des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes an
geführten Beträge nicht übersteigt. 

§ 27. (1) Verheiratete Mütter erhalten ein 
Karcnzurlaubs,geld von 2 487 S (einschließlich 
30S Wohnungsbeihilfe) monatlich. 0 

(2) Alleinstehende Mütter erhalten ein Karenz
urlaubsgeld . von 3716 S (einschließlich 30 S 
Wohnungsbeihilfe) monatlich. 

(3) Verheiratete Mütter, deren Ehegatte jedoch 
kein oder nur ein Einkommen erzielt, das bei 
Anwendung des § 6 Abs. 3 erster Satz, 
und Ahs. 5 erster Satz der Verordnung 
des Bundesministers für sozia!le Verwaltung 
vom 10. Juli 1973, BGBl. Nr. 352, be
treffend Richtlinien für die Gewährung der Not
standshilfe (Notstandshilfeverordnung) unbe
r,ücksichtigt zu :bleiben hätte (Freibetrag), oder 
deren Ehegatte erwiesenermaßen für den Unter
halt des Kindes nicht sorgt, erhalten ein Ka
renzurlaubsgdd von 3716 S (einschließlich 30 S 
Wohnungsbeihilfe) monatlich. Ein den vorge'
nannten Freibetrag übersteigendes Einkommen 
des Ehegatten ist auf den Unterschiedsbetrag 
zwischen 2487 Sund 3716 S monatlich anzu
rechnen. 
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§ 28. ZuzügIlich zum Karenzurlaoosgeld· gebüh
ren FamilienZIUschläge für <die im § 20 Abs. 2 an
geführten zusch1a.gsberechtigten Personen, ausge
nommen für das neugeborene Kind, sofern die 
Mutter zum Unterhalt dieser Personen tatsächlich 
wesentlich beiträgt. 1m übrigen finden die Be
snimmungendes § 20 Abs. 2 bis 4 sinngemäß An
wendung. Bei Mehrlingsgeburten gebührt für ,das 
zweite und jedes weitere Kind jle ,ein Familienzu
schla.g. 

§ 29. Die Vorschriften des § 16 Et. abis g 
über das Ruhen ,des Arbeitslosengeldes sowie der 
§§ 24 und 25 über die Einstellung und Berichni
gung des Ar:beitslosengeldes finden sinngemäß 
Anwendung. 

§ 30. Das Karenzurlaubsgeld wird auf vorheri
gen Antrag der Mutter mit Beginn des Karenz
urlaubes, lim FaLle einer Auflösung des Dienstver
hältnisses gemäß § 26 Abs. 1 Z. 1 lit. b mit dem 
der Auflösung folgenden Tag, frühestens jedoch 
im unmittelbaren Anschluß an den Wochen
geldbezug,in den FäLlen ,des § 26 Abs. 1 Z. 2 
lit. a undb im unmittelbaren Anschluß an den 
Wochengeldbezug, im Falle des § 26 Abs. 1 Z. 2 
lit. c frühestens im Anschluß an die Al1JSta,lns
pflege, im Falle des § 26 Abs. 1 Z. 3 frühestens 
ab ,dem Tag, an dem ,das Kind in unentgeltliche 
Pflege genommen wül'1d, gewährt. W,ird der An
trag auf Gewährung des Karenzurlaubsge1des erst 
später geltend' gemacht, so gebührt das Karenz
urlaubsgeld rückwirkend bis zu einem Höchstaus
maß von einem Monat. 

§ 31. Das Karenzurlaubsgeld wird im Falle 
der Gewährung eines Karenzurlaubes für die 
Dauer dieses Urlaubes gewährt, in diesem und 
in allen anderen Fällen jedoch nur bis zum 
Höchstausmaß eines Jahres vom Tag der Geburt 
des Kindes an gerechnet. 

§ 32. Die im § 27 angeführten Beträge rund mit 
Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit 
der Richtzahl dieses Kalenderjahres (§ 108 a 
ASVG) zu vervielfachen. Die vervielfachten Be
träge sind auf volle Schillingbeträge zu runden; 
hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu ver
nachlässigen und Beträge von 50 Groschen und 
mehr auf einen Schilling zu ergänzen." 

16. Die über,schrift "Abschnitt 2." ist durch 
die überschrift "Abschnitt 3" zu ersetzen, die 
bisherigen §§ 26 bis 31 erhalten die Bezeich
nungen 33 bis 38 und haben wie folgt zu lauten: 

,,§ 33. (1) Arbeitslooen,die den Anspruch auf 
Arbeiulosengeld oder Karenzurlaubsgeld er
schöpft haben, kann auf Antrag Notstandshilfe 
gewährt werden. 

(2) Voraussetzung für die Gewährung der Not-
standshilfe ist, daß der Arbeitslose 

a) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, 
b) arbeitlSfähig und arbeitlSwillig ist, 
c) sich in Notlage bdindet. 

(3) Von dem Erfordemis <der österreichischen 
Staatsbürgerschaft wird bei Personen abgesehen, 
die sich seit 1. Jänner 1930 ununterbrochen im 
Bereich des gegenwärtigen Staatsgebietes der Re
publik Osterreich aufhalten; das gleiche gilt für 
Personen, die nach diesem Zeitpunkt im Bereich 
des gegenwärtigen Staatsgebietes der Republik 
geboren sind und sich in diesem Gebiet seither 
ununterbrochen aufhalten. 

(4) Notlage liegt vor, wenn dem Arbeitslosen 
die Befriedigung der notwendigen Lebensbedürf
nisse unmögLich ist. 

(5) Notstandshilfe kann nur gewährt werden, 
wenn 'sich der Arbeitslose innerhalb dreier Jahre 
nach Erschöpfung des Anspruches auf Arbeits
losengeld oder Karenzul'1laubsgeld um die Not
standshilfe bewil'bt. 

§ 34. (1) Wenn die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
für bestimmte Gruppen von Arbeitslosen ader 
für bestimmte Gebiete andauernd günstig list, 
kann der Bundesminister für soziale Verwaltung 
nach Anhörung der gesetzlichen Interessenver
tretungen der Dienstgeber und der Dienstnehmer 
für solche Gruppen von Al'beitslosen oder für 
solche Gebiete·die Gewährung der Notstandshilfe 
ausschließen. 

(2) Der Bundesminister für IsoZJiale Verwaltung 
kann ,die Gewährung der NOMtandshilfe an ar
beitslose Angehörige eines anderen Staates zulas
sen, wenri dieser Staat eine der österreichischen 
Notsnandshilfe gleichwertige Einrichtung besitzt, 
die auf österreichische Staatsbürger in gIeicher 
Weise wie für die ,eigenen Staatsangehörigen ange
wendet wind. 

(3) Der Bundesminister .für sozi<l!le Verwaltung 
kann nach Anhörung der gesetzlichen Interessen
vertretung,en der Dienstgeber und der Dienst
nehmerdie Gewährung der NotJstandshilfe an 
Arbeitslose, die nicht ,die österreichische Staats
bürgerschaft besitzen und die nicht auf Grund 
einer Verfügung nach Abs. 2 zur Notstandshilfe 
zugelassensinid, unter der Voraussetzung zulas
sen, daß die Arbeitslosen innerhalb der letzten 
fünf Jahre, gerechnet vo~ Tag der Geltend
machung des Anspruches auf Notstandsh~lfe, in 
österreich mindestens 156 Wochen arbeitslosen
versicherungspflichllig beschäftigt waren; bei ,der 
Ermittlung des Zeitraumes von fünf Jahren 
bleiben Zeiten des Bezu:ges von Arbeitslosengeld 
(Notstandshilie) außer Betracht. Die Zula'ssung 
kann für eine hestimmte Zeit und für bestimmte 
Gruppen von Arbeitlsloseri ausgesprochen wer
den. 
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Dauer und Ausmaß 

§ 35. Die Notstandshilfe Wlird jeweils für einen 
bestimmten, jedoch 26 Wochen nicht übensteigen
den Zeitraum gewährt. 

§ 36. (1) Der Bundesminister für sozia>1e Ver
waltung erläßt nach Anhörung der gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Diens·tgeber und der 
Dienstnehmer Rlichtlinien über das Ausmaß der 
Notstandshilfe. In diesen Richtlinien kann ,das 
Ausmaß insbesondere nach Gebieten unter Be
rücksichtigung der Lebenshaltungskosten und 
nach dem Alter ,der Arbeitslosen abgestuft wer
den. Die Notstandshilfedarf jedoch mit keinem 
höheren Betrag als dem ,des Arbeitslosengeldes 
festgesetzt wenden und unbeschadet der Bestirn
mungendes Abs. 2 nicht unter 75 v. H. ·des 
Arbeitslosengeldes sinken. 

(2) Inden nach Abs. 1 zu erlassenden Richt
linien sind auch die näheren Voraussetzungen 
im Sinne ,des § 33 Abs. 4 festzulegen, unter 
denen Notlage als gegeben anzusehen [st. Bei Be
urteilung der Notlage sind ,die gesamten wirt~ 
schaf.tlichen Vel"hältnisse des Arbeitslosen selbst 
sowie der Angehörigen des Arbeitslosen zu be
rücksichtigen, die zur gesetzlichen Unterhalts
leistung verpflichtet sind, wobei Lebensgefährten, 
Wahleltern, Stiefeltern, Wahlkinder und Stief
kinder ,den unterha'ltspflichtigen Angehörigen 
gleichgehalten wer,den; im allgemeinen ist nur 
das Einkommen der im gemeinsamen Haushah 
mit dem Arbeitslosen lebenden Angehörigen 
heranzuz-iehen. Weiters sind unter Beachtung der 
vorstehenden Grundsätze Bestimmungen darüber 
zu treffen, inwieweit für ,den Fall, daß das der 
Beuneilung zugrunde lieg,ende Einkommen nicht 
ausreicht, um die Befriedigung der notwendigen 
Lebensbedürfnisse des Arbeinslosen sicherzustel
len, Notstandshilfe unter Anrechnung des Ein
kommens mit einem Teilbetrag gewährt werden 
kann. 

(3) Im einzelnen ist bei der Erlassung der 
Richtlinien folgendes zu beachten: 

A. B e r ü c k sie h t i gun g d eis Ein k 0 m
me n ,sd es Arbe li t si 0 sen: 

a) Leistungen der allgemeinen Sozialhilfe, der 
freien Wohlfahrtspflege sowie Gewerk
schaftsunterstützungen und Gnadenpensio
nen privater Dienstgeber sind bei der 
Beurteilung der Notlage außer Betrach't zu 
lassen. 

b) Renten (Pensionen) und Zulagen zu Ren
ten (Pensionen) können zur Gänze oder 
teilweise von der AnreChnung auf die Not
standshilfe freigelassen werden, wenn sie 
vor allem zur Bestreitung besonderer Auf
wendungen des Renten(Pensions)empfän-. 
gers bestimmt sind. 

c) Das sonstige Einkommen des Arbeits
losen ist nach Abzug des zur Er:vielung des 
Einkommens notwendigen Aufwandes auf 
die Notstandshilfe anzurechnen. 

d) Bei der Ermittlung des Einkommens aus 
einem land( forst )wirtschaft1ichen Betrieb 
sind die Bestimmungen des § 85 Abs. 5 
bis 7 und Abs. 10 des Bauern-Pensions
versicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 28/1970, 
in der jeweils geltenden Fassung, sinnge
mäß anzuwenden. 

e) Bei Bezug einer Leistung aus einem der 
Versicherungsfälle des Alters aus der Pen
sionsversicherung nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, dem Gewerb
lichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetz bzw. dem Bauern-Pensions
versicherungsgesetz und bfli Bezug eines 
Ruhegenusses aus einem Dienstverhältnis 
zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft 
list Notlage nicht anzunehmen. 

B. Be r ü c k sie h t li gun g des Ein k 0 m
m e n s der A n geh ö r li gen des A r
be i.t si 0 sen: 

a) Vom Einkommen der Angehörigen und 
gleichgehaltenen Personen (Abs. 2) list bei 
der Anrechnung ein zur Bestreitung des 
Lebensunterhaltes notwendiger Betrag 
(Freibetrag) freizulassen. Dieser Freibetrag 
kann nach der Höhe des Binkommens, der 
Größe der Familie, dem Lebensalter und 

. iJ.ach dem Angehörigkeitsverhältnis ver
schieden bemessen werden. 

b) Bei der Ermittlung des Einkommens aus 
einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb· 
sind die Besnimmungen des § 85 Abs. 5 
bis 7 und Abs. 10 des Bauern-Pensions
versicherungsgesetzes, BGBL N r. 28/1970, 
in der jeweils geltenden Fassung, sinnge
mäß anzuwenden. , 

c) Steht der Ehegatte (Lebensgefährte) einer 
Arbeitslosen im Vollverdienst oder ist er 
selbständig erwerbstätig oder beMtzt er 
ein zur Befriedigung der notwendigen 
Lebensbedürfnisse hinreichendes Kapital
einkommen, so ist Notlage nicht anzuneh
men, es sei denn, daß besonders berück
sichnlgungswürdige Umstände vorliegen, 
wie z. B. großere Kinderanzahl, Krankheit 
in der Familie, geringer' Verdienst trotz 
Voll arbeit. 

(4) Erfolgt eine Anrechnung von Einkommen 
auf die Notstandshilfe, so ist der Betrag der frfli
bleibenden NotstandshiHe auf völle Sc.hiUing
beträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 
50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 
50 Groschen und mehr auf einen Schilling zu er": 
gänzen. 
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Fortbezug der Notstandshilfe 

§ 37. Wenn der Arbetitslose den Bezug der Not~ 
standshilfe unterbricht, kann ähm tinnerhalb eines 
Zeitraumes von drei Jahren, gerechnet vom Tag 
des letzten B.ezuges der Notstandshilfe, der Fbrt
bezug der Notstandshilfe gewährt werden, vor
ausgesetzt, daß er die sonstigen Bedingungen für 
'die Gewährung der Notstandshilfe erfüllt. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 38. Soweit tin diesem Abschnitt nichts anderes 
bestimmt ist, finden auf die Notstandshilfe die 
Bestimmungen des Abschnittes 1 sinngemäß An-
wendung." ' 

17. Nach dem neuen § 38 ist ein Abschnitt 4 
mit f0lgendem Wortlaut einzufügen: 

"ABSCHNITT 4 

Sondernotstandshilfe für alleinstehende Mütter 

§ 39. (1) Alleinstehenden Müttern, die wegen 
Betreuung ihres Kindes, dessen Geburt Anlaß 
für die Gewährung des Karenzurlaubsgeldes war, 
keine Beschäftigung annehmen können, weil er
wiesenermaßen für dieses Kiind keine Unterbrin
gungsmöglichkeit besteht, list bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres dieses Kindes Notstands
hilf.e zu gewähr,en,' sof.er;n Ider Anspruch .auf 
KarenzurLliUbsge1del'schöpft i~t und, mit Aus
nahme ,der Arheitswilligkeit, die übrigen VOfaJUS
setzungen für d~e Gewährung der Notstandshilfe 
erfüllt wel'den. 

'(2) Im übl'igen finden die Bestimmungen hin
sichtlich der Notstandshilfe sinngemäß Anwen
dung." 

18. Die überschriften "Abschnitt 3. Kranken
versicherung" sind durch die überschfiiften "Ab
schnitt 5. Krankenverslicherung der Lei'stungs
bezieher" zu ersetzen, die bisherigen §§ 32 bis 36 
erhalten die Bezeichnungen 40 bis 43 und haben 
wie folgt zu lauten: 

,,§ 40. Die Bezieher von Leistungen nach die
sem Bundesgesetz sind während des Leistungs
bezuges bei der Gebietskrankenkasse ihres Wohn
ortes krankenversichert. Für diese Versicherung 
gelten die Vorschriften des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes über die gesetzliche Kran
kenvers1icherung für PflichtversiCherte, sowe,it sich 
nicht aus den fOilgenden Bestimmungen Abwei
chendesergibt. 

§ 41. (1) Das Krankengeld gebührt in der Höhe 
des letzten Leistungsbezuges nach diesem Bundes~ 
gesetz. Als Wochengeld gebührt ein Betrag in der 
Höhe des' um 80 v. H. erhöhten Leistungsbezuges 
nach diesem Bundesgesetz. 

(2) Wenn An~prüche auf Leistungen der Kran
kenversicherung davon abhängen, ob der Lei
stungsbezieher seinen Angehörigen - aus seinem -
Entgelt Unterhalt geleistet hat, so gelten die Lei
stungen nach diesem Bundesgesetz als Entgelt. 

(3) Leistungsbeziehern, die während des Be
zuges von Leistungen nach diesem Bundesgesetz 
erkranken, gebührt, wenn sie auf Grund der für 
die Krankenversicherung maßgebenden Besti~
mungen in den ersten drei Tagen der Erkran-
kung kein Krankengeld erhalten, für diese Zeit 
die bisher bezogene Leistung. Ebenso gebührt 
Leistungsbeziehern, die sich während der ersten 
drei Tage der Krankheit in Anstaltspflege be
finden -. und für zuschlagsberechtigte Angehörige 
zu sorgen haben, wenn sie während des Bezuges. 
von Leistungen nach diesem Bundesgesetz er-· 
kranken und auf Grund der für die Kranken
versicherung maßgebenden Bestimmungen in den 
ersten drei T'agen der Erkrankung kein Farrii
liengeld erhalten, für [diese Zeit ,die bisher bezo
,gene Leistung. 

(4) Der Bund ersetzt den Trägern der Kran
kenversicherung 50 v. H. des Aufwandes für das; 
Wochengeld. 

§ 42. (1) Der Beitrag zur ,Krankenversicherung 
ist mit dein gleichen Hundertsatz der Beitrags
grundlage zu bemessen, wie er bei dem in Be
tracht kommenden Träger der Krankenversiche
rung für Dienstnehmer festgesetzt ist, die der 
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehören. 

(2) Als Beitragsgrundlage gilt der doppelte Be
trag der bezogenen Leistung nach diesem Bundes
gesetz. 

(3) Die Beiträge zur Krankenversicherung wer
den aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
bestritten. 

(4) Meldungen, rue nach den Vorschriften der 
gesetzlichen Krankenversicherung dem Dienst
geber obl\egen, hat das Arbeitsamt zu erstatten; 
Der Bundesminister für soziale Verwaltung kann 
durch Verordnung Bestimmungen über die Ver
eillfachung des Meldewesens und über die Art 
der Entrichtung der Beiträge erlassen. 

§ 43. (1) Die Bestimmungen über die Kranken
versicherung beim Ausscheiden aus einer durch 
eine Beschäftigung begründeten Pflichtversiche
rung und anschließender Erwerbslosigketit finden 
auf Leistungsbeziel;1er, die aus dem Bezug von. 
Leistungen nach diesem Bundesgesetz ausscheiden, 
Anwendung; der Anspruch des aus dem Lei
stungsbezug ausgeschiedenen Leistungsbeziehers 
auf die Pflichtleistungen der Krankenversicherun
gen durch eine Weiterversicherung im Sinne des 
Abs. 2 bleibt unberührt. 

. (2) Leistungsbezieher, die vor dem Beginn des. 
'Leistungsbezuges krankenversichert . 'waren und 
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aus dem Leistungsbezug nach .diesem Bundesge
setz. ausscheiden, können die frühere Kranken
versicherung freiwillig fortsetzen. Hiefür gelten 
die Bestimmungen des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes über die Weiterversicherung in 
der Krankenversicherung mit der Maßgabe, daß 
die Frist zur Geltendmachung des ,Rechtes auf 
Weiterversicherung erst mit dem Tage nach dem 
Ausscheiden aus dem Leistungsbezug nach diesem 
Bundesgesetz Ibzw. . im Falle :der AJb
lehnung des Leistungsantrages ab dem der Zu~tel
lung des Bescheides folgenden Tag beginnt. Die 
Weiterversicherung in der Krankenversicherung 
beginnt gleichfalls mit dem der Zustellung des 
Bescheides folgenden Tag." 

19. Die überschrift "Abschnitt 3 a." vor dem 
§ 36 a sow:ie § 36 a selbst haben zu entfallen. 

20. § 46 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Arbeitslose hat sehien Anspruch beim 
Arbeitsamt nachzuweisen. Er hat eine Bestä
tigimg des Dienstgebers über die Dauer und Art 
des Dienstverhältnisses, über die Höhe· des Ent
geltes und über die Art der Lösung des Dienst
verhältnisses bei~ubringen. Der Dienstgeberist 
zur Ausstellung dlieser ·Bestätigung verpflichtet. 
Die näheren Bestimmungen hierüber erläßt der 
Bundesminister für soz,iale Verwaltung durch 
Verordnung. Wenn das Arbeitsamt dem Arbeits
losen keine zumutbare Arbeit vermitteln kann, 
hat es über den Anspruch zu entscheiden." 

21. Im § 48 Abs. 2 ist das Wort "Unterstüt
zungsanspruch" durch das Wort "Leistungsan
spruch" zu ersetzen. 

22. Im § 54 sind die Worte "des Bundesmini
steriums für soziale Verwaltung <im Einverneh
men mit dem Bundesministerium für Finanzen" 
·durch die Worte "des Bundesministers für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen" zu ersetzen. 

23. Die überschrift vor dem § 58 "Anwen
dung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens
gesetzes" hat zu entfallen. 

24. a) Die überschrift vor dem bishenigen § 59 
hat zu rlauten: . 

" Verfahren in Angelegenheiten des Karenz
urlaubsgeldes, der Notstandshilfe und der Son-

dernotstandshilfe" 

. b) § 59 erhält die Bezeichnung 58 und hat wie 
folgt zu lauten: 

,,§ 58. Auf das Verfahren in Angelegenheiten 
des Karenzurlaubsgeldes finden die Bestimmun
gen dieses Artikels mit Ausnahme der §§ 48 
und 49 sinngemäß Anwendung." 

c) § 59 a erhält die Bezeichnung 59 und hat 
wie folgt zu lauten:. 

,,§ 59. Auf das Verfahren in Angelegenheiten 
der Notstandshilfe und der Sondernotstandshilfe 
finden die Bestimmungen dieses Artikels sinnge
mäß Anwendung." 

25. Im § 60 Abs. 2 lit. c ist der Ausdruck 
"Abs. 4" durch den Ausdruck "Abs. 3" zu er
setzen. 

26. a) Im § 61 Abs. 2 sind die Worte "fest
gesetzten Höchstbetrag" durch die Worte "fest
gesetzten Höchstbetrages" zu ersetzen. 

Ib) Im § 61 Abs. 9 ist der Ausdruck "Präsenz
dienstes" durch den Ausdruck "Präsenz(Zivil)
dienstes" zu ersetzen. 

c) Im § 61 Albs. 10 ist der Ausdruck. "Abs. 1" 
durch den Ausdruck "Abs.1 und 2" zu er
setzen. 

d) Im § 61 Abs. 10 und 11 sind die Worte 
"des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen" durch die Worte "des Bundes
ministers für soziale Verwaltung im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Finanzen" zu 
ersetzen. 

e) Im § 61 Abs. 11 sind die Worte "Knapp
schaftlichen Rentenversicherung" durch die Worte 
"Knappschaftliclle Pensionsversicllerung" zu er
setzen. 

27. Im § 64 Abs. 3 ist der Ausdr:gck ,,(§ 60 
Abs. 5)" durcll den Ausdruck ,,(§ 60 Abs. 3)" 
zu ersetzen. 

28. § 65 Abs. 1 erhä-lt ,di,e Bezeichnung § 64 
Abs. 5 und § 65 Abs. 2 erhält die Bezeichnung 
§ 64 Abs. 6. 

29. § 65 a erhält die Bezeichnung § 65. 

30. § 67 hat zu lauten: 

,,§ 67. Hat ,ein SozialhiLfeträger einen Arbeits
losen für einen Zeitraum unterstützt und wird 
dem Arbeitslosen das Arbeitslosengeld (Not
standshilfe) später für diese Zeit bewilligt, so 
hat das Arbeitsamt dem Sozialhilfeträger die 
Sozialhilfeleistung zu erstatten, jedoch nicht über 
den Betrag des Arbeitslosengeldes (Notstands
hilfe) hinaus. Das Arbeitsamt kann dafür dem 
Arbeitslosen· die Beträge, zu deren Erstatt~ng es 
verpflichtet ist, auf ",aS Arbeitslosengeld (Not
standshilfe) anrecllnen. Das Arbeitsamt kann die 
Erstattung dem Sozialhilfeträger insoweit ver
weigern, als es das Arbeitslosengeld (Notstands
hilfe) bereits ausbezahlt hat, ohne daß es die 
Vorleistung des Sozialhilfeträgers gekannt hat." 

3 
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31. a) Die Überschrift vor § 74 "Sonderbe
stimmungen für Heimkehrer." sowie § 74 selbst 
werden aufgehoben. 

b) An diese Stelle tritt eine neue Bestimmung 
mit der überschrift "übergangsbestimmungen 
bei Erhöhung der Geringfüg>igkeitsgrenzen" und 
der Bezeichnung ,,§ 74". Dieser neue § 74 hat 
zu lauten: 

,,§ 74. PerSQIlIen, ,di,e am Tag vor dem In
krafttreten des jeweiligen Bundesgesetzes, mit 
dem die Beträge im § 5 Abs. 2 lit. abis c des 
Allgemeinen So7lialversicherungsgesetzes (Gering
fügigkeitsgrenzen) erhöht werden, nach den in 
diesem Zeitpunkt geltenden Vorsdtriften in der 
Arbeitslosenversicherung pflichtversichert waren, 
nach den Bestimmungen des jeweiligen Bundes
gesetzes, mit dem die Gel"ingfügligkeitsgrenzen 
erhöht werden, aber nicht mehr pf1.idttversichert 
wären, hlei/ben pflichtversichert, soLange sie auf 
Grund der Beschäftigung, welche die Pflichtver
sidterung nadt den bisherigen Vorsdtriften be
gründet hat, in der Krankenversicherung pflicht
versichert bleiben." 

32. a) Die über,sdtrift vor dem § 75 "Weiter
bestehen der Arbeitslosenversicherungspflicht. " 
sowie der § 75 selbst werden aufgehoben. 

b) An diese Stelle tritt eine neue Bestimmung 
mit der Bezeimn\JJrlg ,,§ 75". Dieser neue § 75 hat 
zu lauten: 

,,§ 75. Sofern es sich bei den im § 74 ge
nannten Personen um Hausbesorger im Sinne des 
Hausbesorgergesetzes, BGBL Nr. 16/1970, han
delt, können diese bis zum 30. Juni des jeweiligen 
Jahres, in dem die Geringfügigkeitsgrenzen er
höht werden, bei dem für die Einhebung der 
Beiträge !in Betracht kommenden Krankenver
s~cherungsträger den Antrag stellen, aus der Ar
beitslosenversicherung ausgeschieden zu werden. 
Einem solchen Antl1ag hat der V,ersicherungsträger 
mit Wirkung von dem auf den Antrag folgenden 
Monatsersten stattzugeben." 

33. § 78 hat zu lauten: 

,,§ 78. (1) Mit der VoUziehun!g dieses Bundes
gesetzes ist der Bundesminister für soziale Ver
waltung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des § 60 Abs. 2 lit. b 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut." 

Artikel II 

Übergangsbestimmungen 

Personen deutscher Sprachzugehörigkeit 
(Volksdeutsche), die staatenlos sind oder deren 
Staatsangehörigkeit ungeklärt ist und die vor 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in den 
Bezug der Notstandshilfe getreten sind, können 
diese weiterbeziehen. 

Artikel III 

Änderung des Wohnungsbeihilfengesetzes 

Das Bundesgesetz über Wohnungsbeihllfen, 
BGBl. Nr. 229/1951, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBl. Nr. 163/1956, 90/1960, 414/1970, 
313/1971, 96/1974 und 795/1974 wird wie folgt 
geändert: 

1. a) Im § 3 wird lit. e aufgehoben. 

b) Im § 3 erhalten daher die Ittt. f, g, h, i 
und j die Bezeichnungen e, f, g, h und ~. 

2. a) Im § 5 Abs. 2 und 5 ist der Ausdruck 
,,§ 3 lit.· f" jeweils durch den Ausdruck ,,§ 3 
11t. e" zu ersetzen. 

b) Im § 5 Abs. 6 ist der Ausdruck ,,§ 3.1it. g, 
h oder ti" durch den Ausdruck ,,§ 3 lit. f, g 
oder h" zu ersetzen. 

3. a) Die überschrift vor dem § 12 hat zu 
lauten: 

"Bestreitung des Aufwandes an W ohnungsbei
hilfen nach § 3 fit. e und dem Arbeitslosenver-

sicherungsgesetz 1958" 

b) Im § 12 Abs. 1 ~st der Ausdruck, "nach 
§ 3 lit. e und f gewährten Wohnungsbeihilfen" 
durch den Ausdruck "nadt § 3 lit. e gewährten 
sowie für die im Leistungssatz gemäß §§ 21 
Abs. 3 und 27 Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1958 enthaltenen Wohnungsbeihilfen" zu er
setzen. 

c) Im § 12 Abs. 4 ist der Ausdruck "der nach 
§ 3 lit. e und f ausgezahlten Wohnungsbeihilfen" 
durch den Ausdruck "der nach § 3 1it. e sowie 
der gemäß §§ 21 Abs. 3 und 27 Arbeitslosen
versicherungsgesetz 1958 mit dem Leistungssatz 
ausgezahlten Wohnungsbeihilfen" zu ersetzen. 

Artikel IV 

Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 

Das Kruegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBL 
Nr. 152, in der Fassung der Bundesg,esetze BGBL 
Nr. 172/1957, 261/1957, 289/1959, 319/1961, 
218/1962, 256/1963, 282/1963, 202/1964, 305/ 
1964, 83/1965, 7/1967, 258/1967, 21/1969, 204/ 
1969, 350/1970, 316/1971, 163/1972, 327/1973 
und 94/1975 wird wie folgt geändert: 

Der Abs. 3 des § 54 a hat'zu lauten: 
,,(3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 gelten 

auch hinsichtlich der naCh § 3 lit. f des Woh
nungsbeihilfengesetzes, BGBL Nr. 229/1951, zu
erkannten Wohnungsbeihilfen." 

Artikel V 

Änderung des Heeresversorgungsgesetzes 

Das Heeresversorgungsgesetz, BGBL Nr. 27/ 
1964, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.' 

146 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 33

www.parlament.gv.at



I ., 

146 der Beilagen 13 

Nr. 306/1964, 84/1965,336/1965, 9/1967, 260/ 
1967, 22/1969, 206/1969, 315/1971, 165/1972, 
328/1973 und 95/1975 wird wie folgt geändert: 

Der Abs. 3 des § 59 hat zu lauten: 
,,(3) Die Vorschlliften der Abs. 1 und 2 gelten 

auch hinsichtlich der nach § 3 lit. g des Bundes
gesetzes über Wohnungsbeihilfen, BGBl. Nr. 229/ 
1951, zuerkannten Wohnungsbeihilfen. ce 

Artikel VI 

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

. (1) Dieses Bundesgesetz tmtt am 1. Juli 1976 
in Kraft. 

(2) Mit der VoHziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für so~iale Verwaltung; 
betraut. 

Erläuterungen 

Das Hauptanliegen des gegenständlichen Ge
setzentwurfes ist - im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten - eine weitere Verbesserung des 
Leistung.srechtes '3.uf dem Gebiete der Arbeitslo
senversicherung. Die Verbesserungen sollen ins
besondere durch folgende gesetzLiche Änderungen 
herbeigeführt werden: 

• Erhöhung des Grundbetrages des Arbeits
. losengeldes; 

• Aufhebung der Bestimmungen über die 
Wartezeit; 

• Aufhebung der Bestimmungen, wonach bei 
Gewährung einer Abfertigung der Anspruch 
auf Arbeitslosengeld ruht; 

• Anspruch auf Karenzurlaubsgeld für Adop
tivmütter; 

• Anspruch auf Karenzurlaubsgeld für Müt
ter, die eine geringfü~g entlohnte Beschäf
tigung ausüben; 

• Anrechnung von Ausbildungszeiten an 
inländischen Hebammenlehranstalten auf 
die Anwartschaft von Karenzurlaubsgeld. 

Des weiteren soll durCh die Novellierung des 
Arbeitslosenversicherungsges(!tzes die mit den 
vorangegangenen zwei Novellen zu diesem Ge
setz eingeleitete Einsparung von Verwaltungs
arbeit auf dem Gebiete der Arbeitslosenversiche
rung fortgelsetzt werden. Zu diesem Zweck ist 
insbesondere in Aussicht genommen: 

• Der Einbau der Wohnungsbeihilfe mit dem 
geltenden Betrag von' 30 S monatlich in 
die Leistungssätze; 

• die. Schaffung von Bestimmungen, denen
zufolge die Leistungs-, Dynamisierungs
und Anrechnungsbeträge in einheitlicher 
Weise auf volle Schillingbeträge zu runden 
sind; 

• ·die Ermächtigung der Anheitsämter, an
läßLich der Vorschreibung von Rückfor
derungen Ratenzahlungen zu gewähren. 

Seit der Wiederverlautbarung des Arbeitslosen
versicherungsgesetzes 1958, BGBl. Nr.199, mit 

der Kundmachung der Bundesregierung vom 
1. Juli 1958 sind 19 Novellen zum Arbeits
losenversicherungsgesetz ergangen. Ein Teil dieser 
Novellen ist in anderen Gesetzen (Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz, 'Sonderunterstützungs
gesetz) enthalten. Dadurch äst auf dem, Gebiet 
des Arbeitslosenversicherungsrechtes eine gewisse 
Unüber§'ichtlichkeit eingetreten. Eine Wiederver
lautbarung des geltenden Textes des Arbeitslo
senversicherungsgesetzes erscheint daher ange
zeigt. 

Um diese vorzubereiten, sollen daher schließlich 
mit der vorliegenden Novelle auch alle erforder
lichen textLichen Bereinigungen vorgenommen 
werden. 

Im Zuge der Begutachtung wurde angeregt, 
im Hinblick auf die ,in der Zwischenzeit er
gangenen 19 Novellen zum Arbeitslosenver~iche
rungsgesetz und der darauf beruhenden Unüber
sichtlichkeit des Gesetzestextes die in Auss~cht 
genommenen zahJreichen neuerlichen Änderungen 
aus Gründen einer besseren Verständlichkeit und 
übersichtlichkeit nicht durch Abänderung oder 
Einfügung einzelner Worte oder Satzteile, son
dern im wesentlichen durch eine zusammenfas
sende Darstellung in ganzen Paragraphen und 
Absätzen vorzunehmen. Dieser Anregung wurde 
Rechnung getragen. 

Im einzelnen wird zum Gesetzentwurf be
merkt: 

Zu Artikel I: 

ZuZ.1: 

Die Arbeitslosenversicherungspflicht hat die 
Krankenversicherungspfl.icht zur Voraussetzung. 
Die Entgeltbeträge, ab denen Arbeitslosenver
sicherungspflicht besteht (Geringfü~igkeitsgrenzen 
nach dem AIVG), müssen daher mit den EntgeIt
beträgen, ab denen Krankenver!>icherungspflicht 
besteht (Geringfügigkeitsgrenzen nach dem 
ASVG), übereinstimmen. 

Um die automatische Anpassung der Gering
fügigkeitsgrenzen in der Arbeitslosenversicherung 
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an die Ger,mgfügigkeitsgrenzen in der Kranken
versicherung sicherzustellen und somit eine je
weils gesonderte Novdlierung des Arbeitslosen
versicherungsgesetzes ,in diesem Punkt zu ver
meiden, sieht der Gesetzentwurf im § 1 Abs. 4 
eine Verweisung auf die jeweils geltenden Be
stlimmungen des § 5 Abs. 2 ASVG, welche die 
Geringfügigkei tsgrenzenen thaI ten, vor. 

Da nach den Bestimmungen des § 5 Abs. 2 
ASVG Hausbesorger ohne Rücksicht auf die 
Höhe des Entgeltes in die Krankenversicherung 
einbezogen sind, ist die im zweiten Satz des § 1 
Abs. 4 vorgesehene Bestimmung für den B,ereich 
der Arbeitslosenv,ersicherung erforderlich. 

Die übrigen Änderungen (§ 1 Abs. 1 lit. bund 
§ 1 Abs. 2) sind ledigl<ich Änderungen in der 
Systematik und sollen eine bessere Verständlich
keit der Bestimmungen des § 1 herbeiführen. 

Zu Z.2: 

Hier' handelt es sich ledigLich um eine sprach
liche Korrektur. 

ZuZ.3: 

Nach der modernen Terminologie ist bei Set
zung von Rechtsakten nicht das "Bundesmini
sterium für ... ", sondern 'der "Bundesminister 
für ... " zu nennen. Diesem Erfordernis trägt 
das AlVG 1958, das in wesentLichen Teilen aus 
dem Jahr 1949 stammt, hinsichtlich der Erlassung 
von Verordnungen nicht Rechnung. Die vorge
sehene Änderung sieht die Anpassung des Ge
setzestextes an die neue T,erminologie vor. 

ZuZ.4: 

Im Laufe der Entwicklung des Arbeitslosen
versicherungsgsrechtes wurden spezielle Arten des 
Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe ge
schaffen, und zwar die Bevorschussung von Lei
stungen aus der Pensionsversicherung und die 
Sondernotstandshilfe für alleinstehende Mütter. 
Aus Gründen der übersichtlichkeit erscheint es 
angezeigt, diese speziellen Arten des Arbeitslosen
geldes und der Notstandshilfe in den Katalog 
der Leistungen aufzunehmen, wobei außer Zwei
fel steht, daß die bisherige Befreiung von der 
Einkommensteuer bestehen bleibt. Des weiteren 
sieht der Gesetzenwurf in Entsprechung diesbe
züglicher Anregungen vor, daß die Kranken
versicherung Arbeitsloser aus dem Leistungska
talog herausgenommen wird, da es sich um keine 
"Leistung" handelt. 

desministeriums für soziale Verwaltung im Ein
vernehmen mit dem· Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft festgestellt. Da im 
wesentlichen immer die gleiche Periode der sai
sonmäßigen Erwerbsmöglichkeit der. selbständi
gen Pech er vorliegt und die mit der jährlich 
zweimaligen Erlassung .der Verordnungen im Zu
sammenhang stehenden Kosten und legislativen 
Arbeiten in keinem Verhältnis zum Ergebnis 
stehen, sieht der Gesetzentwurf im § 12 Abs. 2 
,in Hinkunft für die saisqnmäßige Erwerbsmög
lichkeit feste Termine vor. 

Die derzeit geltenden Bestimmungen hinsicht
lich der Frage der Arbeitslosigkeit bei Vorliegen 
eines land(forst)wirtschaftlichen Betr,iebes wurden 
als unbefriedigend erachtet und eine Abänderung 
begehrt. 

Die im vorliegenden Gesetzentwurf vorge
sehene Regelung geht von folgenden. üherlegun-
gen aus: . 
. Nach der Ju:dikatur ,des V,erwaltungs,gerichts

hofes (sieehe insbesonder,e dis Erk,enntnis vom 
17. 2. 1954, Z1. .684/1953) ist der Eigentümer 
(Miteigentümer) eines landwirtschaftlichen Be
tdebes selbständig erwerbstätig. Der Gesetzent
wum nimmt ,daher von ,einer gesonderten Rege
lung der Arbeitslosigkeit heiVorliegen eines 
l~nd(forst)wirtschaftlichen Betriebes Abstand und 
bestimmt im § 12 Abs. 3 Lit. b allgemein, daß, 
wer se1bst:ind~g erwerbstätig ist, im Sinne des 
§ 12 Abs. 1 und 2 insbesondere nicht als arbeits-
los gilt.' . 

Nach ,den Bestimmungen ,des AIVG 1958 sind 
Dienstnehmer, :die in einem Beschäfbigungsver
hältnis stehen, "aus ,dem ihnen ein mehr als 
geringfügiges Entgelt g,ebührt und das sohinder 
Kranken- und Arbeitslosenversicherungspflicht 
unterliegt, nicht af\beitslos. Der V,erwaltungs
gerichts,hof hat mit Erkenntnis vom 25. 3. 
1953, Z1. 546/1952/3, entschieden, daß selb
ständige Erwerbstäügkeiten geringfügigen Aus
maßes den Rechtszustand ,der Arbeitslosigkeit 
nicht. beeinflussen und daß die Geringfügigkeit 
selbständiger Erwerbstätigkeiten in analoger An
wendung der Vorschriften, ,die für die Beurtei
lung der Geringfügigkeit unselbständiger Be
schäftigung ,getroffen wOl"den sind, zu beurteilen 
ist. 
1 Der Gesetzentwurf ,sieht daher im § 12 
Abs. 6 lit. c vor, daß, wer ·auf andere Art als 
durch Führung eines la.tl1d(forst)wirtschaftlichen 
Betriebes auf eigene Itechnung und Gefahr. selb
ständig erwerbstätig ist und ,daraus ein Ein
kommen erzielt, ,das di,e Geringfügigkeitsgrenzen 

Zu Z. 5: des § 5 Abs. 2 lit.abis c ASVG (,derzeit 1040 S 
Nach den geltenden Bestimmungen des AIVG monatlich) übersteigt, nicht als arbeitslos gilt. 

1958 ist ein selbständiger Pecher arbeitslos, wenn Für ,den Fall des Betriebes einer Land(Forst)
er nach Beendigung der sliisonmäßigen Erwerbs- wirtschaft war im Hinblick auf die zum Gesetz
'tätigkeit keine neue Beschäftigung gefunden hat. entwurf abgegebenen Stellungn'.lhmen eine Son
Ende und Beginn der saisonmäßigen Erwerbs- derregelung (§ 12 Abs. 6 tit. b) zu treffen, um 
möglichkeit werden durch Verordnung des Bun- ,eine Verschlechterung zu vermeiden. 
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Unter Bedachtnahme ,auf die geltende Rege
lung, wonach bei Vorliegen eines land{forst)wirt
schaft1ichen Betriebes bis zu einem Einheitswert 
von 40 000 S Arbeitslosigkeit vorliegt und 
Al"beitslosengeld gebührt" sieht der gegenständ
liche Gesetzentwurf vor, daß Personen, die einen 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb auf eigene 
Rechnung un;d Gefahr fühl'en und in die Ver
sicherungsklasse I oder 11 nach dem Bauern
Krankenversicherungsgesetz eing,ereiht sind oder 
·einzureihen wären (,dies entsp1'licht einem Ein
heitswertbis 40 000 S), alsanbeitslos gelten. 
. Di'e Formulierung "oder' ,einzureihen wäre" 

nimmt auf die in der Bauern-Krankenversiche
rung geltende Subsidiarität Bedacht. 

Schlüeßlich soll unter Bedachtnahme auf den 
Umstand, daß - wie ,der Osterreichi5che Arbei
terkammertag dargelegt hat - § .12 Abs. 8 durch 
die I'>einerzeiüge Aufhebung der Bestimmungen 
über die Anrechnung von Einkünften aus Aus
hilfsarbeiten gegenstandslos geworden ist, dieser 
Absatz aufgehoben werden. 

Zu den Z. 6 und 7: 

Die unter ·diesen Ziffern vor~enommenen Än
derungen ,sind sprachliche und systematische Ver
besserungen. Des weiteren wurde in ,diesem Zu
sammenhang auf ,das Inkrafttreten des Zivil
dienstgesetzes Bedacht genommen. 

ZuZ.8: 

Aus Gründen ,der besseren Gesetzessystematik 
wurden die Bestimmungen über das Ruhen des 
Arbeitslosengeldes ~bisher § 17) den Bestimmun
gen über den Beginn des Bezuges (b~sher § 16, 
Wartezeit) vorangestellt. 

Des weiteren soll den bereits wiederholt vor
gebrachten Anträgen des Osteneich,ischen A1'lbei
terkammertages und des östJerreichischen Ge
werkschaftsbundes, Idie Ruhensbestimmung,en im 
Fall der Gewährung einer Abfertigung aufzu
heben, entsprochen werden. Dies insbesondere 
deshalb, weil in anderen Bereichen, z. B. in 
der Pensionsversicherung und beim Karenz
udaubsgeld, hei Gewährung einer Abf.ertigung 
kein Ruhen der Leistung ,eintritt und weil bei 
Gewährung freiw,illiger Fil'menzuschüsse anläß
lich der Beendigung ,eines Dienstverhältnisses 
- wie. ,dies vielfach in Sozi'alplänen vorgesehen 
ist - diese Ruhensbestimmung,en den Zweck 
derartig·er SoziaLleistungen V1ereiteln. 

Schließlich soll ,durch die neuen Bestimmungen 
des § 16 Et. f bzw. Lit. g kbrgestellt werden, 
,daß der Anspruch ,auf Arheitslosengdd während 
des Bezuges von Entgelt gemäß § 5 ,des Ent
geltfortzahlungsgesetzes und während ,des Auf
enthaltes ,im Ausland ruht. 

ZuZ.9: 

1973 'auf drei T,agIe herab,ges'etzt -' wUl1de 
seinerzeit eingeführt, ",da während ;dieser Zeit 
der Arbeitslose seinen Unterhalt aus dem letzt
erwor:benen Al'beitsver,dienst zu decken vermag 
und dadurch ,alle Fälle vorübel"gehender Arbeits
losigkeitausgeschieden wel"den". (Erläuternde Be
merkungen zum Gesetz vom 25. 3. 1920 über 
die Unterstützung ,der Arbeitslosen, StGBL 
Nr. 153,) 

D~ese Auffassung hat sich in den letzten Jahren 
grundsätzlich geändert. Mehrere Staaten (z. B. 
die Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Schwe
den), die auch die Einrichtung der Wartezeit 
'kannten, haben ,diese abgeschafft, weil es sozial 
nicht gerechtfertigt ist, bei der Gewährung von 
Sozialleistungen, die Lohnersatzfunktion harben,. 
eine Wartezeit festzusetzen. Des. weiteren hat die 
Praxis gezeigt, daß FäUe vorübergehender 
Arheitslosigkeit nicht durch 'eine Wartezeit, son
dern durch den Umstand ausgeschieden werden, 
daß im Hinblick auf den für die Geltendmachung 
eines Anspruches erfordedichen Aufwand (Vor
sprachen beim Anbeitslamt, Unterlagenbeschaf
fung usw.) ein allfälEger Bewg von ,ein bis dr,ei 
Tagen Al'beitslosenge1d nicht geltend gemacht 
wird. Schließlich halben Untersuchungen der Lan
desatlbeitsämter .engeben, daß selbst in jenen 
Fällen, in denen ein läng,erer Bezug gebührt, 
lediglich in 22,1 Ofo der Fälle eine Wartezeit zwi
schen ·ein und drei T~gen zu verhängen ist. 
Andererseits .stellt die WarteZJeit für die Admini
stration eine Belastung ,dar. 

Unter Bedachtnahme auf ,diese Sachlage sieht 
der Gesetzentwurf eine Aufhebung der Bestim
mungen über die Zurücklegung einer Wartezeit 
vor. 

Zu den Z. 10 und 11: 

Die Änderungen unter diesen heiden Ziffern 
sillJd formale Änderungen, die sich aus der 
Neuf,assung ,des § 14 bzw. durch eine V,erein
heitlichung der Begriffe ~m § 19 ergeben. Die 
Bestimmungen des § 19 .Albs. 3 waren bisher 
im § 25 c Abs. 2 enthalten und wurden aus 
Gründen der besseren Systematik hier einge
fügt. 

Zu Z. 12: 

Um ,das ArbeitslosellJgeld zu erhöhen, den 
Steigerungsbetrag von Lohnklasse zu Lohnklasse 
zu vel"doppeln und die Zahl ,der Lohnklassen 
zu vermindern, ist be:libsichtigt, jeweils zwei 
Lohnklassen des geltenden Lohnklassensch,emas 
zu einer Lohnklasse zusammenzufassen und 
Al'beitslosen, die einen ArbeitsVierdienst erzielten, 
der in ,diesen be~den vereinigten Lohnklassen 
einzustufen ist, ·das Arbeitslosengeld nach der 
jeweils zweiten höher,en LohnkJ.asse zu gewäh-
ren. 

Die Wartezeit von sieben Tagen - mit Novelle Des weiteren ist beaJbsichtigt, d~e Leistungs-
zum AIVG 1958, BGBl. Nr. 124/1973, 31b 1. Juli sätze inden Lohnklassen 1 ibis 10 auf ein 
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Ausmaß zu erhöhen, ,das einem Proz,entsatz 
von 70 bis 43,8% vom Durchschnittseinkommen 
in der betreffenden Lohnklasse ent>spricht. ' 

Zur Rationalisierung ,der Administration sieht 
der Gesetzentwurf ,den Einbau der Wohnungs
beihilfe (1 S täglich) in ,die Leistungssätze sowie 
die Einführungeinheit1icher Rundungsbestim
mungen vor. 

ZuZ.13: 

Die Bez,eichnung der jeweiligen Behörde ist in 
diesem Zusammenhang entlbehrlich. Es handelt 
sich nur um e~ne Frage ,der Organisation, die 

. ,dmch Verwaltungsvorschriften zu regeln ist. 

Zu Z.14: 

Nach ,den geltenden Bestimmungen können 
Ratenzahlungen zur Abstattung ,einer offenen 
Rückforderung auf Ansuchen des SchuIdners vom 
L a n des a rb e i t sam t gewährt werden. Da 
'auf dem Gebiet (der Arbeitslosenversicherung 
,die Schuldner auf Grund ihrer wirtschaftlichen 
Verhältnisse in der Regel nicht in der Lage 
sind, ihre SchuLd sofort nach ihrer Vorschrei
bung .auf einmal zu hezahlen, werden stets An
suchen um R,ateilibewilligung ,eingebracht, die ,in 
.allen FäHen positiv entschieden werden. Die der
zeiti~e Rechtsla~e belastet 'so hin lediglich die 
AtdministratJion. 

Um entbehrliche Verwaltungsarheit einzuspa
ren, ist ,daher vorgesehen, die A r bei t s ä m t e r 
zu ermächtigen, 'anIäßlich der Vorschreibung von 
Rückforderungen Ratenzahlung,en zu gewähren. 

Zu Z. 15: 

Im Zuge der Begutachtung des gegenständ
lichen Gesetzentwurfes wunde angeregt, eine Ge
währung von Kanenzurlaubsgeld an unselbständig 
erwerbstätig gewesene Wahlmütter, die die 
übr,igen Voraussetzungen nach ,dem AIVG 1958 
(Anwartschaft, .gemeinsamer Haushalt mit dem 
Kind und überwiegende Pflege durch die Antrag
stellerin) ,erfüllen, vorzusehen. ]jm Hinblick 
darauf, daß ,der Betreuung und Pflege eines 
neugeborenen Kindes ,im Rahmen einer Familie 
größte Bedeutung zukommt, soll ,dieser Anre
gung mit dem vorliegenden Gesetzestext (§ 26 
Abs.1 Z. 3) Rechnung getragen werden. 

Wie von ,den für die Annahme an Kindes 
Statt maßgeblichen Stellen mitgeteilt' wurde, 
werden zur Adoption freigegebene Kinder im 
allgemeinen im dritten Lebensmonat des K,indes 
in unentgeltliche Pflege ,der künftigen Wahleltern 
übergeben. Das hierauf einzuleitende Adoptions
verfahren dauert nach den Erfahrungen der 
PraX'is zwischen 3 und 18 Monaten. Im Falle 
eines Jän,ger dauern,den Adoptionsverfahrens 
würde daher ,die Wahlmutter in ,dieser Zeit 
kein Karenzur.taubsgeld erhalten. Der Gesetzent
wurf sieht daher vor, daß nicht nur auf GrUnd 

eines abgeschlossenen: Adoptionsverfahr,ens, son
dern ber,eits ,ab übergabe des Kindes in unent
geltliche Pflege in Adoptionsabsicht Karenz
unLaubsgeld gebührt. 

Hinsichtlich der Höhe und Dauer ,des Karenz
urlaubsgeldes, des Ausschlusses vom Anspruch auf 
Karenzurlaubs,geld (Dienstverhältnis, Anspruch 
auf Ersatzleistung ,an öffentlich Bedienstete usw.) 
usw. soUen ,die für d~e leibliche Mütter geltenden 
Bes6mmungen sinngemäß Anwendung finden. 

An1läßlich der Begutachtung des gegenständ~ 
lichen Gesetzentwurfes wunde :in mehreren Stel
lungnahmen auch vorgeschlagen, Hebammen
schülerinnen, die ,ebenso w~e ,die Kran~enpf1,ege
schü1erinnen ·der Krankenv,ersicherungspflicht 
unter.liegen, in das Karenzurlaubsgeld einzube
ziehen, zumal in einigen wenigen Einzelfällen 
besondere soziale Härten aufgetreten sind. Di,e
sem Anlie~en soll ,durch die im § 26 Abs. 2 
vongesehene Regelung ent!sprochen werden. 

Was die in Abs. 3 und 4 vorgesehenen Bestim
mungen betrifft, ,so soll die für das Arbeitslosen
geld vorgesehene Regelung bei Vorliegen eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes auch im Be
neich des KarenzurlaUlb~ge1des g,elten. 

Eine nebenberufliche Beschäftigung als Haus
besor,ger im Sinne des § 26 Albs. 4 Lit. b liegt 
vor, wenn ,die Mutter neben der Beschäftigung 
als Hausbesorger in ,einem zweiten Dienstver
hältnis stand, dieses zw,eite Dienstverhältnis die 
Erwerbstätigkeit der nunmehri.gen Mutter haupt
sächLich in Anspruch nahm und auf Grund 
dieses zweiten DienstverhäItnisses ein Karenz
urlaub gewährt oder dieses zweite Dienstver
hältnis gelöst oder durch Zeitahlauf heendet 
wunde. 

Die im § 27 angeführten K,arenzurlauhsge1d
beträge ergeben sich aus der in der Zwischenzeit 
eingetretenen Dynamisierung der urspr:ünglichen 
Beträge von 2000 S bzw. 3000 S monatlich und 
durch den Einbau der Wohnung~beihilfe (1 S 
täglich). 

Die übrig,en Änderungen sind lediglich Ände
rungen der Paragraphenbezeichnung und der 
Systematik (bisheriger § 25 c Abs. 2 und 3, jetit 
§ 14 Abs. 7 bzw. § 19 Abs. 3). 

Zu Z.16: '. •. 

Gemäß Artikd I Albs. 1 des Bundesver
fassungsgesetz'es vom 3. Juli 1973, BGBl. Nr. 390, 
zur Durchführung des Internationalen überein
kommens über die Beseitigung ,aller Formen 
rassischer Diskriminierung haben Gesetzg,ehung 
und Vollziehung Jede Unterscheidun,g aus dem 
alleinigen Grund der Rasse, der Hautfarbe, d,er 
Abstammung oder ,der nationalen oder ,ethni
schen Herkunft zu unterlassen. Die Gleichstel
lung eines bestimmten Personenkr,eises von. Aus
ländern, zu denen Volksdeutsche zählen, mit den 
Inländern· steht mit dieser Verfassungsbestim
mung nicht im Einklang, da alle Ausländer 
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unteneiIllander gleich zu behandeln sind. Dem
entsprechend sieht der Gesetzentwurf eine Auf
hebung der derzeit geltenden Sonderbestimmun
gen .für Volksdeutsche (§ 26 Abs. 4) vor. Zur 
Vermeidung sozialer Härten ·bestimmt jedoch 
Arükel II, daß Volksdeutsche, die vor dem 
Inkrafttrenen dieses Bundesgesetzes in den Bezug 
der Notstandshilfe getreten sind, diese w,eiter
beziehen können. 

Die im hisherigen § 26 Albs. 5 enthaltene 
Sonderregelung der Gewährung von Notstands
hilfe an alleinstehende Mütter solJails Gründen 
der besser,en übersicht und Verständlichkeit unter 
dem neuen Abschnitt 4 "Sondernotstandshilfe für 
alleinstehende Mütter" mit unverändernem Text 
auf.genommen werden. 

Bezüglich der Ermittlung ,des Einkommens aus 
einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb zwecks 
allfälLig.er Anrechnung auf diie Notstandshilf,e 
sieht der Gesetzentwurf vor, daß die in der 
Bauern-Pensionsversicherung, aber auch im ASVG 
und im GSPVG', geltenden Bestimmungen über 
die Ermittlung ,des Einkommens aus einem 
land(forst)wirnschaftlichen Betrieb für die Berech
nung der Ausgleichszulage - sow.eit ·erforder
lich - sinngemäß Anwendung finden, zumal 
es sich bei der Notstandshilfe wie hei der Aus
gleichszulage um eine Fürsorgdeistung handelt. 

Zur ·Vereinfachung der .A!dministration sieht 
§ 36 Abs. 4 ,einheitliche Rundungsbesnimmungen 
vor. 

Weitere mater:iellrecht1iche Änderungen wur
,den unter dieser Ziffer nicht vorg.enommen. 

Zu Z.17: 

Tage der Erkrankung ibzw. ,des Spitalsaufent
haltes ,kein Krankengeld bzw. kein F'amilien
geld erhalten, zur Sicherung ihrer wirtschaft
lichen Existenz während dieser Zeit weiterhin 
im Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosen
versicherung bleiben. 

Zu den Z. 20, 21 und 22: 

Die unter ,diesen Punkten vorgesehenen Ände
rungen sind sprachliche V,erbesserungen bzw. 
Anpassungen an die moderne Terminologie (Bun~ 
desminister statt Bundesminiisterium). 

Zu den Z. 23 und 24: 

§ 58 wurde ,durch Artikel 6 lit. c der EGVG
Novelle, BGBl. Nr. 92/1959, auEgehohen. Auf 
Grund dessen wur.deeine Änderung der B>ezeich
nungen der derz·eitigen §§ 59 und 59 a und der 
dazugehörigen' überschrift ~n' Aussicht genom
men. 

Zu Z. 25: 

Hiebei handelt es sich 'lediglich um eine text
liche ßereinigung. 

Zu den Z. 26 bis 29: 

Die unner diesen Punkten vorgesehenen Änlde
rungen sind ,sprachliche Verbesserungen. Des wei
teren wir·d auf die Einführung des ZiviLdienstes, 
auf ,die Anpassung an die moderne Terminologie 
(Bundesminister statt Bundesm1nister,ium, Pen
sion statt Rente) bzw. au.f idie eingetretenen 
Änderungen der Paragr.aphenbezeichnungen Be-
dacht genommen. . , 

Diesbezüglich darf auf ,die Erläuterungen zu 
Z. 16 zweiter Absatz y;er,wiesen w.erd-en. Zu Z. 30: 

Zu den Z. 18 und 19: 

Die unter diesen Ziffern vorgesehenen Ände
rungen -des Gesetzestextes el1geben sich ,durch die 
Einarbeitung ,des bisherigen § 36 a in ,den Geset
zeswortlaut, ,sind sohin sprachlicher Natur. 

Des weiteren sollen folgende maneriellrechtliche 
ÄIlIderungen vorgenommen werden: 

Der Hauptvel1band ,der österreichischen Sozial
versicherungsträg,er hat ,darauf hingewiesen, daß 
die derzeitige Liminierung ·des Wochengeldes mit 
der Höhe des auf ,den Kalenrdertag entfallenden 
durchschnittlichen Anbeitsvel1dienstesder letzten 
13 Wochen (dr,ei Monate) vor Eintritt der 
Alibeitslosigkeit in Einzelfällen zu soz.ialen Här
ten führt, insbesonder·e, wenn die letzte Beschäf
tigung längere Zeit zurückliegt. Durch die im 
GesetZJentwurf v01i~esehene Neuf,assung des nun
mehrigen § 41 Abs. 1 soll dieser Anregung 
Rechnung getragen wel1den. 

Durch die Neuformulierung ,des nunmehrigen 
§ 41 Abs. 3 soll sicher:gestellt wel1den, daß Lei
stungsbezieher, ,die während der 'ersten drei 

Die in diesem Punkt vOl1gesehenen Änderungen 
tragen der modernen Terminologie im FürsorgIC
bereich - nunmehr Sozialhilfebereich - Rech
nung (Sozialhilfe, Soiialhilfeträger und Sozial
hilfeleisnung ,statt Fürsorge, Fürsorgeträger und 
Fürsorgeleistung). 

Zu den Z. 31 und32: 

Im Falle .der Erhöhung der GeringfügtgkeitS~ 
gr,enzen wurde bisher jeweils ,in üher,gangsbestim
mungen festgeLegt, daß D.ienstnehmer, die vor 
Inkrafttreten der Erhöhung der Ger,ingfügig
keitsgrenzen vel1sicherungspflichtig waren, ver
sicherungspflichüg bleiben, daß jedoch Haus
besorger in diesem Fall das Recht haben, aus der 
Al1beitslosenversicherungspfLicht' ausgeschieden zu 
werden. 

Im Hinblick auf die vorgesehene automatiische 
Anpassung der Geringfügigkeitsgrenzen in der 
Arbeitslosenversicherung an ,die Geringfügigkeits
grenzen in der Krankenversich'erung (siehe Z. 1) 
sind ,derartige übengangsbestLmmungen nunmehr 
in genereUer Form erforderlich. 
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Zu Z. 33: 
Mit ,dem Bundesgesetz vom 6. März 1974, 

BGBl. Nr. 179, wurde festgelegt, ,daß mit der 
Vollziehung ,des Art. I Z. 16 ,dieser Novelle 
(§ 60 Abs. 2 lit. b) der Bundesminister für 
Finanzen betraut ist. Es ist ,daher diese Kompe
tenz ~m § 78 Abs. 2 zu übernehmen. 

Zu Artikel 11: 
Diesbezüglich darf auf die Erläuterungen zu 

Z. 16 erster Albsatz verwiesen werden. 

Zu den Artikeln III, IV und V: 
Durch den Einbau Ider Wohnungsbeihilfe in 

die Leistungen nach dem Arbeitslosenversiche
rungsgesetz (siehe die Erläuterungen' zu Z. 12 
dritter Absatz und zu Z. 15 vorletzter Abs.atz) 
sind Knderungen des Wohnungsbei,hilfengesetzes, 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes und des 
Heeresversorgungsgesetzes erforderlich. Durch die 
Knderungen des Wohnungsbeihilfengesetzes soll 
insbesondere sicherges~ent werden, daß Beziehern 
von Leistungen nach dem Arbeitslosenversiche
rungsgesetz neben der im Leistungssatz bereits 
enthaltenen Wohnungsbeihilfe nicht noch einmal 
Wohnungsbeihilfe nach dem Bundesgesetz über 
Wohnungsbeihilf.en gebührt und daß ,die für 
Wohnungsbeihilfe 'aufgewendeten Mittel weiter
hin ,der Arbeitslosenversicherung vergütet wer
den, solange das Bundesgesetz über Wohnungs
beihilfen gilt. 

Kostenschätzung 
Die nachstehende Kostenschätzung wurde unter 

Bedachtnahmeauf die Schätzungen im Bundes
voranschlag für da,s J a,hr 1976 vorgenommen. 
Des weiteren darf darauf hingewiesen werden, 
daß unter dem aLLgemein verwendeten Begriff 
"Arbeitslose" (auch "vorgemerkte Arbeitslose", 
"Arbeitsuchende") zwei Personengruppen sub
,sumiert werden, und zwar Arbeitslose, die einen 
Leistungsanspruch haben (Leistungshezieher), und 
Arbeitslose, ,die keinen Leistungsanspruch haben, 
aber die Velimittlung ,einer Besch~ftigung durch 
das Arbeitsamt anstreben (z. B. Schulabgänger). 
Die nachstehende Kostenschätzung erstreckt sich 
nur auf Leistungsbezieher. 

1. Aufhebung der Bestimmungen über die 
Wartezeit: 

Nach den Untersuchungen der Landesal'lbeits
ämter ist ,in 22,1% der Fälle eine Wartezeit zwi
schen ein und drei Tagen zu Vierhängen. Unter 
,der Annahme von rund 140000 Anträgen auf 
Arbeitslosengdd im Jahr wäre daher in rund 
31 000 Fällen eine Wartezeit zu verfügen. Unter 
der weiteren Annahme, daß in .aUen diesen Fällen 
die max,imale Wartezeit von ,drei Tagen zu ver
häng,en wäre und das durchschnittliche Allbeits
losengeld im Jahre 1976 113 S (inklusive Kran
kenversicherungsbeitrag) pro Tag hetrag~n wird, 
würde ein Mehraufwand von 10,6 M i 11 ion e n 
S chi 11 i n.g entstehen. 

2. Aufhebung der Ruhensbestimmungen bei 
Gewährung einer Abfertigung: 

Hinsichtlich der Gewährung einer Abfertigung 
bestehen keine wie immer gearteten Statistiken 
oder anderWieitigen Unterlagen. Nach einer vom 
Bundesministerium für soz,~ale Verwaltung .daher 
im Feber 1974 angjeondneten Zählung und 
Kostenaufschre1bung der Anheitsämter in den 
Monaten März bi,s Juni 1974 wäre in 819 Fällen 
ein Betra.g von 4031 706,30 S an Arbeitslosen
geld zuzahIen gewesen, wenn ,die Ruhens
bestimmung des § 17 Abs. 2 AIVG 1958 nicht 
bestanden hätte. 

Unter Bedachtnahme auf ,diese Feststellung und 
insbesondere darauf, daß die Zählung in den 
Monaten März bis Juni, sohin ,in ,einer Zeit mit 
einer 'saisonbedingt niedrigen Zahl an ALG
Beziehern erfolgte, die Leistungssätze von maximal 
2 474 S monatlich im Jahr 1974, ab 1. Jänner 
1976 auf maximal 3 354 S momltLich erhöht 
wurden und erfahrungsgemäß ein Teil der Lei
stungsbezieher derzeit erst nach Ablauf des 
Ruhenszeitraumeseinen Antrag .auf Arbeitslosen
geld stellt, wird der ,durch die Aufhebung der 
Rwhensbestimmungenentstehende Mehrauf
wand auf etwa 20 M i 11 ion e n S chi 11 i n g 
geschätzt. 

3. Erhöhung des Grundbetrages: 

Da,durch ·daß jeweils zwei LohnkLassen zusam
mengefaßt werden und der höher,e Grundbetr,ag 
gewährt wir.d, erfolgt in etwa 50% der Lei
stungsfälle ,eine Leistun:gsVierbesserung von durch
schnittlich 50 S monatlich. 

Unter der Annahme von 47000 Leistungs
beziehern (Al1b.eitslosengeld und Notstandshilfe) 
im Monatsdurch5chnitt wird der Mehraufwand 
inklusive Krankenversicherungsbeitrag auf 
16,2 Milli 0 ne n S-c h i 11 in g geschätzt. 

4. Karenzurlaubsgeld für Adoptivmütter: 

Laut Bundeskanzleramt, Familienpolitisches 
Refer.at, werden jährlich rund 700 Kinderadop
tiert. Nach Mitteilung der Jugendämter ,entfal1en 
500/0 der Adoptionen auf unselbständig Erwerbs
tätige. Es handelt sich hieb.ei fast ausnahmslos 
um EhepaJare. Die übergabe 'erfolgt im dritten 
Lebensmonat des Kindes. Auf Grund d~eser In
formationen wil1d ,der jährliche Aufwand auf 
10Mill.ionen SchiUing geschätzt. 

350 Personen X 10 Monate X 2457 S KUG 
monatlich ('an verheiratete Wahlmütter) = rund 
10 MillioIlJen Schilling (inklusive K,rankenversiche
rungsbeitrag). 

Die vorstehende Kostenschätzung W1Ul1de für 
,das gesamte Jahr 1976 vorgenommen. Da das 
Bundesgesetz jedoch ,erst am 1. Juli 1976 in 
Kraft treten wird, kann mit ,einer entsprechenden 
Verminderung des geschätzten Mehraufwandes 
,gerechnet werden. 
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Zusammenstellung der geltenden Vorschriften, 
deren Abänderung im beigeschlossenen Entwurf 

in Aussicht genommen ist 

Der ün Zuge der Begutachtung vorgebrachten 
Anregung, die in Aussicht genommenen Ande
rungen des Gesetzestextes aus Gründen einer 
besseren Verständlichkeit und übers~chtlichkeit 
nicht durch Abänderung oder Einfügung einzel
ner Worte oder Satzteile, sondern im wesent
lichen durch eine zusammenfassende Darstellung 
in ganzen Paragraphen vorzunehmen, wurde mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf entsprochen. 
Von einem neuerlichen Abdruck des geänderten 
Gesetzestextes wird daher Abstand genommen. 

Zu Artikel I: 

Zu Ziff,er 1: 

§ 1~ (1) Für den Fall der Arbeitslosigkeit ver
sichert (arbeitslosenversichert) sind 

a) Dienstnehmer, die bei einem oder mehre
ren Dienstgebern beschäftigt sind, 

b) Personen, die in einem Lehrverhältn,is 
stehen (Lehrlinge), 

c) Heimarbeiter, 
d) Personen, die zum Zwecke der vorgeschrie

benen AusbiLdung für den künftigen, ahge
schlossene Hochschulb[ldung erfol'dernden 
Beruf nach Abschluß dieser Hochschulbil
dung beschäftigt sind, wenn die Ausbildung 
nicht im Rahmen eines Dienst- oder Lehr
verhältnisses erfolgt, jedoch mit Ausnahme 
der Volontäre, 

e) selbständige Pecher, das sind Personen, die, 
ohne auf Grund ,eines Dienst- oder Lehrver
hältnisses beschäftigt zu sein, durch Ge
winnung von Harzprodukten in fremden 
Wäldern eine saisonmäßig wiederkehrende 
Erwerbstätigkeit ausüben, sofern sie dieser 
Erwerbstätigkeit in der Regel ohne Zu
hilfenahme familienfremder Arbeitskräfte 
nachgehen, 

soweit ,sie in der Krankenversicherung auf Grund 
gesetzlicher VOlischriften pflichtversichert oder 
selbstversichert (§ 19 a des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955) und 
nicht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
versicherungl'ifrei sind. 

(2) Ausgenommen von der Arbei~losenver
sicherungspflicht sind: 

a) Dienstnehmer, ,die in einem öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, zu 
einem Bundesland, einem Bezirk oder einer 
Gemeinde sowie zu einem von diesen Kör
perschaften verwalteten Betrieb, einer 1501-

chen Unternehmung, Ans-talt, Stiftung oder 
einem l'iolchen Fonds stehen; 

b) Dienstnehmer, ,die [n einem unkündbaren 
privatrechtlichen Dienstverhältnis zum 

Bund, zu einem Bundesland, einem Bezirk 
oder einer Gemeinde sowie zu einem von 
diesen Körperschaften verwalteten Betrieb, 
einer solchen Unternehmung, Anstalt, Scif
tungoder einem solchen Fonds stehen, 
wenn ihnen aus diesem Dienstverhältnis 
Anwartl'ichaft auf Ruhegenuß (Provision) 
zusteht, sowie Dienstnehmer, die in einem 
unkündbaren privatrechtlichen Dienstver
hältnis zu einer Körperschaft des öffent
lichen Rechtes Istehen, wenn ,ihnen aus die'
sem Dienstverhältnis Anwartschaft auf 
Ruhegenuß (Provision) zusteht, sofern in 
gesetzlichen Vorschriften oder in den dienst
rechtlichen Vorschriften ein Anspruch auf 
eine Ersatzleilstung für ,den Fall der Arbeits
losigkeit und ein Anspruch auf eine Ersatz
leistung für Karenzurlaubsgeld (§§ 25 abis 
25 f) in einem diesem Bundesgesetz gleich
wertigen Ausmaß vorgesehen sind; 

c) Lehrlinge mit Ausnahme der Lehrlinge im 
letzten Lehrjahr ,der vorgeschriebenen oder 
vereinbarten Lehrzeit sowie mit Ausnahme 
der Lehrlinge, die auf Grund eines Kollek
tivvertrag,es Anspruch auf eine Lehrlings
,entschäd,igung mindestens in der Höhe des 
niedrigsten Hilfsarbeiterlohnes haben; 

d) Dienstnehmer, Heimarbeiter und selbstän
dige Pecher, die nach der Höhe des Entgel
tes geringfügig beschäftigt sind, soweit es 
sich nicht um Se1bstversicher,te nach den Be
stimmungen ,des Al1gemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes harudelt; 

e) Personen bis zum vollendeten 15. Lebens
jahr, soweit ~ie aber das 15. Lebensjahr vor 
Beendigung der allgemeinen Schulpflicht be
enden, bis zum Ablauf des letzten Schul
jahres; 

f) Personen, die nach den Bestimmungen des 
§ 2 Abs. 1 Z. 2 des Bauern-Krankenver
sicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 219/1965, 
pflichtversichert sind. 

(3) Die Versicherungsfreiheit nach Abs. 2 ,ist bei 
Dienstnehmern, die bei demseLben Dierustgeber z~ 
versicherungspflichtiger und versicherungsfreier 
Beschäftigung herangezogen wel'den, nur dann ge
geben, wenn sie überwiegend ,in versicherungs-
freier Beschäfnigung tätig -- sind. ' 

(4) Bine Beschäftigung gilt als geringfügig, 

a) wenn sie für eine kürzere Zeit als eine 
Woche vereinbart ,ist und dem Dienstneh
mer oder Heimarbeiter für einen Arbeits
tag im _ Durchschnitt ein Entgelt von höch
stens 70 S gebührt, 

b) wenn sie für mindestens eine Woche oder 
auf unbestimmte Zeit vereinbart ist und 
dem DienlStnehmer oder Heimarbeiter ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Arbeitstage a!ls 
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wöchentliches Entgelt höchstens--210 S oder 
als monatliches Entgelt hödtstens 910 S ge
bühren, 

c). wenn das Entgelt nicht nach zeitLichen Ab
schnitten, ,sondern nach einem anderen Maß
stab (Akkordlohn, Stü~lohn, Leistungen 
Dritter) vereinbart ist und dem Dienstneh
mer oder Heima~beiter in einem Kalender
monat ein Entgelt von höchstens 910 S ge
bührt. 

Eine Beschäftigung, die in ,den in Betracht kom
menden Zeitabschnitten ein die obigen Ansätze 
nicht übersteigendes Entgelt ergibt, weil infolge 
Arbeitsmangels tim Betrieb die sonst übliche Zahl 
von ArbeitiSStunden nicht erreicht wird (Kurz
arbeit), gilt nicht ,als geringfügig. Ebenso gilt 
nicht als geringfügig eine auf unbestimmte Zeit 
vereinbarte Beschäftigung, wenn das daraus ge
bührende Entgelt nur deshalb nicht mehr als 910 S 
in einem Monat oder 210 S .in einer Woche be
trägt, weil die Beschäftigung im Laufe des he
treffenden Monates oder ,der betreffenden Woche 
begonnen hat, geendet hat oder unterbrochen 
wurde. 

(5) Die VOnichl.'liften des Abs. 4 gelten smn
gemäß für selbständige Pecher. 

Zu Ziffer 2: 

§ 2. Für die Ve~sicherung der in der Heim
arbeit beschäftigten P,ersonen gelten die Vor
schriften des.§ 1 Abs. 1 nur insoweit, als nicht 
durch Verordnung abweichende, die Eigenart die
ser Beschäftigungsverhältnisse berücksichcigende 
Bestimmungen getroffen werden. Diese können 
sich auf die Meldungen, den Beginn und das Ende 
der Versicherung,spflicht, die Berechnung, Einhe
bung und Einzahlung der Versicherungsbeiträge 
sowie auf die Voraussetzungen des An\spruches 
auf die Versicherun;gsleistungen beziehen. 

Zu Ziffer 3: 

§ 3. (1) Personen, die ,in einer Grenzzone 
österreichs ihren ständigen Wohnsitz oder ge
wöhnlichen Aufenthalt haben und zum Zwecke 
,der Ausübung einer Beschäftigung als Dienstne
mer im Gebiet eines Nachbarsta'ates mindestens 
einmal wöchentlich die Grenze hin und zurück. 
überschreiten (Grenzgäng,er), können durch Ver
ordnung des Bundesministeriums für soziale Ver
waltung in dtie Arbeitslosenversicherung einbe
zogen wenden, wenn die von ihnen ausgeübte 
Beschäftigung ,ihl'er Art nach im Inland arbeits
losenversicherungspflichtig wäre und die Einbe
ziehung in die Arbeitslosenversicherung im Inter
esse des sozialpolitischen Schutzes der Dienstneh
mer geboten erscheint. 

Zu Ziffer 4: 

Versicherungsleistungen 

§ 6. Als Leistungen der Arbeitslosenversiche
rung kommen in Betracht: 

a) Arbeitslosengeld; . 
. b) Karenzurlaubsgeld; 
c) Notstandshilfe; 
d) Krankenvel'sicherung Arbeitsloser. 

Zu Ziffer 5: 

§ 12. (1) Arbeitslos ist, wer nach Beendigung 
seines Beschäf6gungsv'erhältni~ses keine neue Be~ 

schäftigung gefunden hat. 

(2) Ein selbständiger Pecher ist arbeitslos, wen,ll 
er nach Beendigung der saisonmäßigen Erwerbs
tätigkeit keine neue Beschäftigung gefunden hat. 
Ende und Beginn der saisonmäßigen Erwerbs
mögLichkeit in den einzelnen Harzgewinnungs
gebieten werden jeweils durch Verordnung des 
Bundesministel.'liums für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit ,dem Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft festgestellt. Bei der 
ReststeIlung ist auf die jeweils gegebenen Witte
rungsverhältnisse, die örtlichen kLimatischen Ver
schiedenheiten und auf unabwendbare, nicht in 
der Person des selbständigen Pechers ,gelegene Er
eignisse, die die Gew,innung von Harzprodukten 
wesentlich beeinflUISsen, Bedacht zu nehmen. Die 
Verordnung ,ist im "Amtsblatt zur Wiener Zei
tung" kundzumachen. 

(3) Als arbeitslos im Sinne der Abs. 1 und 2 
gilt insbes~ndere nicht: 

a) wer in einem Dienstverhältnis steht; 
b) wer ein Urlaubs entgelt nach ,den Bestim

mungen des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 
1957, BGBI. Nr. 128, in der jeweils gelten
den Fassung hezieht, in der Zeit, für die 
das Urlaubs entgelt 'gebührt; 

c) wer selbständig erwerbstätig iSt; 
d) wer einen land(forst)wirtschaftlichen Betrieb 

bewirtschaftet, dessen nach den jeweils ,gel
tenden gesetzlichen Vorschriften festge
stellter EinheitJswert den Betrag von 
40000 S übersteigt; hiebei sind die Werte 
von Wohngebäuden, dtie im Einheitswert 
enthalten sind - soweit sie den Vergleichs
wert übersteigen - nicht mitein:rubeziehen; 

e) wer, ohne in einem Dienstverhältnis zu 
stehen, im Betrieb des Ehegatten, der Eltern 
oder Kinder tätJig ist; 

f) wer eine Freiheitsstrafe verbüßt oder auf 
behördliche Anordnung in anderer Weise 
angehalten wil.'ld; 

g) wer in einer Schule oder einem geregelten 
Lehrgang - so als ordentLicher Hörer einer 
Hochschule, als Schüler einer Fachschule 
oder einer mittleren Lehranstalt - ausge-
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bildet wird oder, ohne daß ein Dienstver
hältnis vorliegt, sich einer prak~ischen Aus
bildung unterzieht. 

(4) Von ,den Bestimmungen des Abs. 3 ,lit. g 
kann das Arbeitsamt in berücksichtigungswürdi
gen Fällen Ausnahmen zubssen, insbesondere 
wenn der Arbeitslose dem Studium oder der prak
tischen· Ausbildung bereits während des Dienst
verhältnisses, das der Arbeitslosigkeit unmittel
bar vorangegangen Dst, oblag. ' 

(5) Nach- und Umschulung und der Besuch 
einzelner Lehrkurse zum Zwecke der Erweite
rung der fachlichen öder Allgemeinhildung gelten 
nicht als BeschäflJigung,im Sinne ,der Abs. 1 und 2. 

(6) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 3 
lit. a gilt als arbeilJslos auch eine Frau, bei der die 
Voraussetzungl des § 25 a Abs. 1 Z. 1 Lit. c für 
den Ansprl.'!ch auf Karenzurlaubsgeld vor Ablauf 
des Karenzurlaubes deswegen weggefallen ist, weil 
ihr Kind, dessen Geburt Anlaß für die Gewäh
rung des Karenzurlaubes w~r, gestorben ist und 
·der Dienstgeber einer vorzei:tigen Beendigung des 
Karenzurlaubes nicht zugestimmt hat, und zwar 
so hinge, als während der restlichen Dauer des 
Karenzurlaubes kein Dienstverhältnis mit einem 
anderen Dienstgeber besteht. 

(7) ALs arbeitslos gilt auch, wem aus einer oder 
mehreren Beschäftigungen bei täglicher oder 
wöchentlicher Entlohnung ein Entgelt von höch
stens 210 S in der Woche, bei monatlicher Ent
lohnung von höchstens. 910 S im Monat gebührt 
oder wer eine vorübergehende Beschäf~igung aus
übt. 

(8) Als vorübergehende Beschäftigung gilt eine 
Arbeit, die für einen kürzeren Zeitabschnitt als 
für eine Woche vereinbart äst und weniger als 
24 Stunden dauert. 

(9) Ebenso gilt als arbeitslos, wer auf Grund 
eines allenfalls auch ungerechtfertigten Ausspru
ches über die Lösung seines einen Kündigungs
oder Entlassungsschutz genießenden Dienstver
hältnisses nicht beschähi.gt wird, und zwar bis zu 
dem Zeitpunkt, in dem ,durch die zuständige Be
hörde das allfällige Weiterbestehen des Beschäf
tigungsverhältnisses rechtskräftig entschieden oder 
vor der zuständigen Behörde ein Vergleich ge
schlo~sen wur,de. 

Zu Ziffer 6: 

§ 14. (1) Die Anwartschaft ist erfüllt, wenn 
der Arbei1:!slose in den letzten 12 Monaten vor 
Geltendmachung des Anspruches auf Arbeim
losengeld (Rahmenfrist) in!>gesamt 20 Wochen im 
Inland a'rbeitslosenversicherungspflichtig beschäf
tigt war. 

(2) In Zeiten empfindlicher Arbeitslosigkeit 
kann durch Verordnung für einzelne Berufs
gruppen, ,in denen ,die B~schäftigungslage beson-

ders ungünstig ist, bestimmt werden, daß die 
Anwarmchaft auch ,dann erfüllt ist, wenn der 
Arbeitslose in den letzten 24 Monaten vor Gel
tendmachung des Anspruches auf Arbeimlosen
geLd im Inland insgesamt 26 Wochen arbeitslosen
versicherungspflichtig beschäftigt war. 

(3) Bei ,dererstmaligefl; Inanspruchnahme des 
Arbeitslosengeldes iJst ,die Anwartschaft erfüllt, 
wenn der Arbeitslose inden letzten 24 Monaten 
vor Geltendmachung des Anspruches insgesamt 
52 Wochen im Inland arbeitslosenversicherungs
pflichtig beschäftigt war. 

(4) Die Zeit ,des Präsenzdienstes zählt für. die 
Erfüllung der Anwartschaft, wenn der Dienst
nehmer innerhalb des letzten Jahres vor Antritt 
des Präsenzdienstes oder ,innerhalb des der Be
endigung ,des Präsenzdienstes folg,enden Jahres 

a) mindestens sechs Monate arbeitslosenver-
sicherungspflichtig beschäftigt oder 

b) als Lehrling arbei~slosenversichert war. 

(5) Bei Anwendung der Bes~immungen des 
Abs. 4 steht einer. arbeitslosenversicherungs
pflichtigen Beschäftigung der Bezug von Arbeits
losengeld und Notstandshilfe gleich. 

(6) Ein DienstveI'hältnis darf bei Ermittlung 
der Anwa'rtschaftszeit nur einmal berücksichtigt 
wer,den. 

(7) Im Gebiete eines anderen Staates ausgeübte 
Beschäftigungen, die ihrer Art nach im Inland 
versicherungspflichtig wären, sind den Beschäfti
gungen im Bundesgebiet gleichzuhalten, soweit 
durch zwischenstaatliche übereinkommen die 
Gegenseitigkeit verbürgt ist. 

(8) Auf ,die Anwanschaft sind anzurechnen: 
a) Zeiten eines Wochengeldbezuges während 

eines a·rbeitslosenversicherun.gspflichtigen 
BeschäftigunglSverhältnisses, sofern das Be
schäftigungsverhältnis anschließend an den 
Wochengeldbezug fortgesetzt oder ein 
Karenzurlaub im Sinne ,des Mutterschutz
gesetzes, BGBl. Nr. 76/1957, in Ampruch 
gen.ommen wurde; 

b) Zeiten einer Krankheit während eines ar
bei tslosen versiCherungspfl,icl1. ~igen Beschäf
tigungsverhältnisses nach Wegfall des Ent
geltanspruches, sofern nach der Krankheit 
der Entgeltan'spruch wieder aufgelebt ist; 

c) die vorstehend angeführten Zeiten (lit. a 
und b) ,dürfen bei der Ermittlung der An
wartschaftszeit nur ,einmal berücksichtigt 
werden. 

(9) Bei Dienstverhältnissen von Arbeitern, die 
mindestens eine volle Woche ununterbrochen ge
,dauert haben und die an einem Samstag - im 
Falle der Fünftagewoche an einem Freiug -
enden, . ist der darauffolgende Sonntag bzw. 
Samstag und Sonntag auf die Anwartschaft anzu-:-
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rechnen. Soweit betriebsüblich andere Tage als 
die Sonntage' bzw. Samstage und Sonntage als 
arbeitsfreie Tage gelten, sind diese betriebsübli
chen arbeitsfreien Tage auf die Anwartschaft an
zurechnen. 

Zu Ziffer' 7: 

§ 15. (1) Die Rahmenfristen nach § 14 Abs. 1 
bis 3 verlängern sich 

1. um Zeiträume, in denen der Arbeitslose im 
,Inland 

a) in einem arbeitslosenversoicherungsfreien 
Dienstverhältnis gestanden ist; 

b) arbeitsuchend beim Arbeitsamt gemeldet 
gewesen ist; 

c) eine Abfertigung aus einem Dienstverhält
nis bezogen hat; 

d) selbständig erwerbstäcig gewesen ist; 
,e) einen geregelten Lehrgang zur beruflichen 

Fortbi,ldung besucht hat, durch den er über
wiegend in Anspruch genommen wur,de; 

f) Präsenzdienst geleistet hat; 
g) einen Karenzurlaub im Sinne .der gesetz

lichen Vorschriften zurückgelegt bzw. 
Karenzurlaubsgeld bezogen hat;. 

h) eine Sonderunterstützung nach den Bestim
mungen des Mutterschutzgesetzes, BGBL 
Nr. 7611957, bezogen hat; 

i) ein außerordentliches Entgelt im Sinne des 
§ 17 des Hausgehilfen- und Hausangestell
tengesetzes, ,BGBL Nr. 235/1962, bezogen 
ha't; 

j) Krankengeld bezogen .hat oder in einer 
Heil- oder Pflege anstalt untergebracht ge
wesen cist; 

k) nach Erschöpfung des Anspruches auf Kran
kengeLd aus der ,gesetzlichen Krankenver
sicherung nachweislich arbeitsunfähig ge
wesen ist; 

11) wegen Invalidität, Beruf1sunfähigkeit oder 
Minderung der Erwerbsfähigkeit, die naCh 
ihrem Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit ge
mäß § 8 dieses Bundesgesetzes gleichkommt, 
eine Rente aus der gesetzlichen Pensions
(Renten-) oder Unfallversicherung bezogen 
hat; 

m)eine Freiheitsstrafe verbüßt hat oder auf 
behördliche Anordnung in anderer Weise 
angehalten worden ist; 

2. um Zeiträume, in denen ,der Arbeitslose im 
Ausland heschäftigt gewesen ist. 

(2) Das Bundesministerium für soziale Ver
waltung kann, wenn sich die Notwend:igkeit hie
zu heraUisstellt, durch Verordnung bestimmen, 
daß auch andere Tatbestände eine Verlängerung 
der Rahmenfrist bewirken. 

Zu Ziffer 8: 

Ruhen des Arbeitslosengeldes 

§ 17. (1) Der Anspruch auf das Arbeitslosen
geld ruht während 

a) des Bezuges von Kranken- oder Wochen
geld, 

b) des Bezuges von !Sonderunterstützung nach 
den Bestimmungen ,des Mutterschutzge
setzes, 

c) der Unterbringung ,des Arbeitslosen in einer 
Hei1- oder Pflegeanstalt, 

d) des Bezuges von Renten aus dem Ver
s.icherungsofal1 der Invalidität oder Berufs
unfähigkeit, 

'e)der Verbüßungeiner Freiheitsstrafe sowie· 
während einer anderweitigen auf behörd
licher Anordnung beruhenden Anhaltung, 

f) des Präsenzdienstes, 
g) des Bezuges von Kal'enzurlaubsgeld. 

(2) Wenn bei Auflösung des Dienstverhält~ 
nisses eine Abfertigung gewährt wird, ruht ,in 
der Zeit, der ,die Abferti.gung mit Rück,sicht auf' 
das zustehende Entgelt entspricht, der Anspruch 
auf das Arbeitslosengeld. Das g,leiche gilt für den 
Fall des Bezuges eines außerordentlichen Entgel
tes im Sinne des § 17 des HalliSgehilfen- und. 
Hausangestelltengesetzes, BGBL Nr. 235/1962. 

Zu Ziffer 9: 
Wartezeit 

§ 16. (1) Das Arbeitslosengeld wlird nach Zu
rücklegung einer Wartezeit gewährt, die mit dem 
Eintritt der Arbeitslosigkeit beginnt und die 
ersten drei Tage der Arbeitslosigkeit umfaßt. 
Wird der Anspruch erst nach Ablauf dieser Warte
zeit erhoben, so wlirddas Arbeitslosengeld erst 
vom Tage ,der Geltendmachung des Anspruches 
an gewährt. Waren jedoch ,die Voraussetzungen 
für den Anspruch auf Arbeitslosengeld bereits ab 
einem Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feier
tag erfüllt und war während ,dieses Samstages, 
Sonntages oder gesetzlichen Feiertages eine' Warte
zeit nicht zurückzulegen, so gebührt das Arbeits
losengeld rückw,irkend ab dem betr,effenden Sams
tag, Sonntag bzw. gesetzlichen Feiertag, sofern 
der Arbeitslose seinen Anspruch am ,darauffol
genden Werktag geltend gemacht hat. 

(2) In die Wartezeit sind die Tage der Arbeits
losigkeit in den letzten sechs Wochen vor Eintritt 
der ,letzten Arbeitslosigkeit ·einzurechnen. 

(3) Die War~ezeitentfäIlt, wenn der Arbeits
losein den letzten drei Wochen vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit infolge Verkürzung der im Be
trieb sonst üblichen Arbeitszeit eine Verminde
rung Ides Al'beitsverdienstes um mehr als die 
Hälfte erlitten und die Arbeitslosoigkeit länger 
als drei Tage gedauert hat. 
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Zu Ziffer 10: 

§ 18. (3) Bei der Beurtlei'lung der Bezugsdauer 
sind die im § 14 Albs. 8 und 9 angeführten 
Zeiten wie al'beitslosenversicherungspflichtig,e Be
schäftigungszeiten zu berücksichtigen. 

dauer in Anspruch nehmen, ist auf Anmeldung 
der Forubezug des Arbeitslosengeldes für die rest
liche zulässige Bezugsdauer zu gewähren, 

Zu Ziffer 11: 

§ 19~ (1) Arbeitslosen, die ,das zuerkannte 
ArbeitslosengeLd nicht bis zur ~ulässigen Höchst-

Zu Ziffer 12: 

a) wenn die Anme1dung innerhalb eines Zeit
raumes von dl"ei Jahren, gerechnet vom 
Talge der Zuerkennung ,des An$pruches, 
erfolgt und 

b) w,enn, ,abgesehen. vpn der Anwartschafts
zeit, die Voraussetzungen für den Anspruch 
erfüll t sind. 

§ 21. (3) Der Grundbetrag des Ar>beitslosenge1des beträgt: 

bei einem Arbeitsverdienst Grundbetrag 
Lohnklasse monatlich 

Schilling Schilling 

1 wöchentlich bis 360 
monatlich bis 1560 792 

2 wöchentlich über 360 bis 390, 
monatlich über 1560 bis 1690 837 

3 wöchentlich über 390 bis 420 
monadich über 1690 bis 1820 882 

4 wöchentlich über 420 bis 450 : 

monatlich über 1820 bis 1950 927 

5 wöchentlich über 450 bis 
\ 

480 
monatlich über 1950 bis 2080 975 

6 wöchentlich über 480 bis 510 
monatlich über 2080 bis 2210 1020 

7 wöchentlich über 510 bis 540 
monatlich über 2210 bis 2340 1065 

8 wöchentlich über 540 bis 570 
monatlich über 2340 bis 2470 1110 ' 

9 wöchentlich über 570 bis 600 
monatlich über 24!0 bis 2600 1155 

10 wöchentlich über 600 bis 630 
monatlich über 2600 bis 2730 1200 

11 wöchentlich über 630 bis 660 
monatlich über 2730 bis 2860 1248 

12 wöchentlich über 660 bis 690 
monatlich über 2860 bis 2990 1293 

13 wöchentlich über 690 bis 720 
monatlich über 2990 bis 3120 1338 . 

14 wöchentlich über 720 bis 750 
monatlich über 3120 bis 3250 ' 1383 

15 wöchentlich über 750 bis 780 
monatlich über 3250 bis 3380 1428 

16 wöchentlich über 780 bis 810 
monatlich über 3380 bis 3510 1473 

17 wöchentlich über 810 bis 840 
monatlich über 3510 bis 3640 1521 
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bei einem Arbeitsverdienst Grundbetrag 
Lohnklasse monatliCh 

Schilling Schilling 

18 wöchentlich üher 840 bis 870 
monatlich über 3640 bis 3770 1566 

19 wöchentLich über 870 bis 900 
monatlich über 3770 bis 3900 1611 

20 wöchenlllich über 900 bis 930 
monatlich über 3900 bis 4030 1656 

21 wöchentlich über 930 bis 960 
monat1ich über 4030 bis 4160 1701 

22 wöchentlich über 960 bis 990 
monatlich über 4160 his 4290 1746 

23 wöchenclich über 990 bis 1020 
monatlich über 4290 b~ 4420 1794 

24 wöchentlich über 1020 bis 1050 
monatlich über 4420 b~ 4550 1839 

25 wöchentlich über 1050 bis 1080 
monatlich über 4550 bis 4680 1884 

26 wöchentlich über 1080 bis 1110 
monatlich über 4680 bis 4810 1929 

27 wöchentlich über 1110 bis 1140 
monatlich über 4810 bis 4940 1974 

28 wöchentlich über 1140 bis 1170 
monatlich über 4940 bis 5070 2019 

29 wöchentlich über 1170 bis 1200 
monatlich über 5070 bis 5200 2067 

30 wöchentlich über 1200 bis 1230 
monatlich über 5200 his 5330 2112 

31 wöchentlich über 1230 bis 1260 
monatlich über 5330 bis 5460 2157 

32 wöchentlich über 1260 bis 1290 . 
monatlich über 5460 bis 5590 2211 

33 wöchentlich über 1290 bis 1320 
monatlich über 5590 bis 5720 2262 

34 wöche~tlich über 1320 bis 1350 
monatlich über 5720 bis 5850 2316 

35 wöchentlich über 1350 bis 1380 
monatlich über 5850 bis 5980 2367 

36 wöchentlich über 1380 bis 1410 
monatlich über 5980 bis 6110 2418 

37 wöchentlich über 1410 bis 1440 
monatLich über 6110 bis 6240 2472 . 

38 wöchentlich über 1440 bis 1470 
monatlich über 6240 bis 6370 2523 

39 wöchentlich über 1470 bis 1500 
monatlich über 6370 bis 6500 2574 

40 wöchentlich über 1500 bis 1530 
monatlich über 6500 bis 6630 2628 
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bei einem Arbeitsverdienst Grundbetrag 
Lohnklasse monatlich 

Schilling Schilling 

41 wöchenvlich über 1530 bis 1560 
monatlich über 6630 bis 6760 2679 

42 wöchentlich über 1560 bis 1590 
monatlich über 6760 his 6890 2730 

43 wöchentlich über 1590 bis 1620 
monatlich über 6890 bis 7020 2784 

44 wöchentlich über 1620 bis 1650 _ 
monatlich über 7020 bis 7150 - 2835 

45 wöchentlich über 1650 bis 1680 
monatlich - über 7150 bis 7280 2886 

46 wöchentlich über 1680 bis 1710 
monatlich über 7280 biJs 7410 2940 

47 wöchentlich über 1710 bis 1740 
monatlich über 7410 bis 7540 2991 

48 wöchentlich über 1740 bis 1770 
monatlich über 7540 bis 7670 3042 

49 wöchentlich über 1770 bis 1800 
monatlich über 7670 b~ 7800 3096 

50 wöch'entlich über 1800 his 1830 
monatlich über 7800 bis 7930 3147 

51 wöchentlich über 1830 bis 1860 
monatlich über 7930 bis 8060 3198 

52 wöchentlich über 1860 bis 1890 
monatlich über 8060 bis 8190 3252 

53 wöchentlich über 1890 b~ 1920 
monatlich über 8190 bis 8320 3303 

54 wöchentlich über 1920 
monatlich über ,8320 3354 

Zu Ziffer 12 lit. b: Zu _Ziffer 12 fit. c: 

§ 21. (4) Unter Bedachtnahme auf die für den 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag jeweils maß
gebende Höchstbeitragsgrundlage hat der Bun
desmin~ster für soziale Verwaltung mit Vero~d
nung eine Ergänzung der Lohnklassentahelle vor
zunehmen, derart, ,daß der wöchentliche A~beits
verdienst von Lohnklasse zu Lohnklasse jeweils 
um 30 S abgestuft ist und der Grundbetrag _ des 
A~beitslosengeLdes in ,den -einzelnen ergänzten 
Lohnklassen jeweils 40 v. H. des Mittelwertes 
des Arbeitsverdienstes der betreffenden Lohn
klasse beträgt. Der monatliche Grundbetrag des 
Arbeitslosengeldes ist so festzusetzen, daß er 
durch 30 teilbar ist. Die erste diesbezügliche Ver
ordnung ist für das Jahr 1975 zu erlassen. ' 

§ 21. (5) Auf einen Tag entfällt als Arbeits
losengeld ein Dreißigstel ,des Monatsbetrages das 
auf volle zehn Groschen aufzurunden ist. 

Zu-Ziffer 13 fit. a: 

§- 23. (2) Hat ein Arbeitsamt einem Arbeits
losen für einen Zeitraum Leistungen der Arbeits
losenv,ersicherung nach Abs. 1 gewährt und wird 
dem Arbeitslosen später für diesen Zeitraum eine 
Leistung aus dem Grunde ,der Invalidität, der 
Berufsunfähigkeit, der ·dauernden Erwerbs
unfähigkeit oder aus einem der Versicherungs
fälle des Alters aus der Pensionsversicherung 
nach -dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
dem Gewel1blichen Selbständigen-Pensionsver-
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sicherungsgesetz bzw.dem Bauern-Pensionsver
sicherungsgesetz . zuerkannt, so hat der· Pen
sionsv,ersicherungsträger dem Arbeitsamt die 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung, mit 
Ausnahme ,der Krankenversicherungsbeiträge, 
rückzuerstatten, jedoch nicht über ,die Pensions
leistungen hinaus, ,die für zurückliegende Zeit
räume nachzuzahlen si!1Jd. Der Pensionsvers~che
rungsträger kann dem P,ensionsberechtigten die 
Beträge, zu deren Erstattung er v,erpflichtet ist, 
auf die nachzu2lahIe!1Jden Pensions beträge an
rechnen. 

Zu Ziffer 13 lit. b: 

§ 23. (3) Die Kr,ankenversicherungsbeiträge, 
·die aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
(§ 34 Abs. 3) für den im Abs. 2 bezeichneten 
Zeitraum ,geleistet wunden, sind dem Bundes
ministerium für soziale Verwaltung von den 
Trägern der gesetzLichen Krankenversicherung im 
Wege des Hauptverbandes :der österreichischen 
Sozialversicheru!1Jgsträger ,zu erSIJatten, und zwar 
mit dem g,emäß § 73 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes f,estgesetzten Vom
.hundertsatz von jenen Beträ~en, die von den 
Pensionsversicherungsträgern gemäß Abs. 2 iden 
Arbeitsämtern rückerst;lttet wurden. 

Zu Ziffer 14 Iit. a: 

§ 25. (1) Bei Einstellung, Herabsetzung, 
·W,iderruf oder Benichtigung einer Leistung ist der 
Empfänger des ArbeitslosengeLdes zum Ersa,tz 
des ulliberecht~gt Empfangenen zu verpflichten, 
wenn er ,den Bezug Idurch unwahre Angaben oder 
,durch Verschweigung maßgebender Tatsachen 
herbeigeführt hat oder wenn er erkennen 
mußte, daß die Leistung nicht oder nicht in dieser 
Höhe gebührte. Die Verpfl,ichtung zum Ersatz 
des empfangenen ArbeitslosengeLdes besteht auch 
dann, wenn im Falle ,des § 12 Albs. 9 von der 
zuständi~en Behörde entschlicden oder durch 
einen V,ergleich vor der zuständigen Behör,de 
festgestellt wurde, daß das Beschäft:igungsver
hältnis weiterhesteht. 

Zu Ziffer 14 lit. b: 

§ 25. (3) Rückforderungen, die gemäß Abs. 1 
'vorgeschrieben wurden, können auf zu erbrin
gende Leistungen aus der Arbeitslosenversiche
rung mit der Maßgabe aufgjenechnet werden, daß 
dem Leistungslbezieherdie Hälfte des Leist\llllgs
bezuges frei bleiben muß. 

Zu Ziffer 15: 

Ab s c h n i t t 1 a. 

Karenzurlaubsgeld 

§ 25 a. (1) Anspruch auf Karen2lUrlaubsgeld 
haben 

1. MÜHer, 
a) die die AnwarIJschaft erfüllt halben, 
b) die sich aus Anlaß der Mutterschaft in 

einem KarenzurIaub bis zum Höchstausmaß 
eines Jahnes vom Tage der Geburt des 
Kindes an gerechnet befinden oder deren 
Dienstverhältnis von ihnen wegen der 
bevorstehenden oder. ,erfolgten Entbindung 
oder vom Dienstgeber gelöst oder durch 
Zeitablauf beendet wurde, wenn durch die 
Entbindung auf Grund des Dienstverhält
nisses Anspruch auf WochengeLd entstan
den ist; die Vor.aussetzung, ,daß Anspruch 
auf Wochengeld entstanden sein muß, ent
fäHt bei Müttern, die während der Schutz
frist gemäß §§ 3 und 5 des Mutterschutz
gesetzes, BGBl. NI'. 76/1957, keinen An
spruch auf Wochen geld haben, weil die 
diesbezüglichen krank!enversicherungsr,echt
lichen Vorschr.ifteneinen solchen Anspruch 
nicht vonehen beZJiehungsweise bei Müt
tern, denen nur deswegen kein Anspruch 
auf Woehengeld ,entstanden ist, weil sie 
sich zu dem Zeitpunkt, in dem Anspruch 
auf Wochengeldentstanden wäre, in 
Anstaltspflege befunden haben, 

c) deren neugeborenes Kin1d mit ihnen i.m 
selben Haushalt lebt und von ihnen über
wiegend selbst gepflegt wird, wobei diese 
Voraussetzungen nicht ,erforderlich sind, 
solange sich das Kind in einer Kranken
anstalt in Pflege befindet; 

2. Mütter, 

a) die im Bezug des Wochengeldes aUlS der 
Krankenversicherung Arbeitsloser stehen, 
nach Erschöpfung ihres Anspruches auf 
Wochen geld, sofern die Voraussetzungen 
der Z. 1 lit. c gegeben sind, 

b) die im Bezug des W ochengddes aus der 
Krankenversicherung auf Grund des Be
zuges von Sonderunterstützung gemäß 
§§, 26 und 27 des Mutterschutzgesetzes 
stehen, nach Erschöpfung ihres Anspruches 
auf Wochengeld, :sofern die Voraussetzun
gen der Z. 1 lit. a und c gegeben sind, 

c) die nur deswegen keinen Anspruch auf 
Wochengeld aus der Krankenversicherung 
Arbeitsloser haben, weil ilir Dienstverhält
nis vor dem Zeitpunkt beendet wurde, in 
dem der Anspruch auf Wochengeld entstan
den wäre, und die eine Abfertigung oder 
ein außerordentliches Entgelt im Sinne ,des 
§ 17 des Hausgehilfen- und Hausangestell
tengesetzes erhalten haben und deren An
spruch auf Arbeitslosengeld ,daher bis zu 
dem Z~itpunkt ruht, ab dem Wochengeld 
hätte bezogen werden können, ,sofern die 
Voraussetzungen der Z. 1 lit. a und c ge
geben sind, 
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d) 'denen 'nurdeswegen kein Anspruch auf (2) Alleinstehende Mütter erhalten ein Karenz:... 
Wochengeld aus der Krankenversicherung urlaubsgeld von 3000 S monatlich. . 
Arbeitsloser entstanden ist, weil sie sich zu (3) Verheiratete Mütter, deren Ehegatte jedoch 
dem • Zeitpunkt, in dem Anspruch auf kein oder nur ein Einkommen erZiielt, das bei 
Wochengeld entstanden wäre, in Ansta"lts-· Anwendung des § 6 Abs. 3 erster Satz und 
pflege befunden haben, sofern die Voraus- Abs. 5 .erster Satz der Verordnung des Bundes
setzungen der Z. 1 lit. c gegeben sind. ministers für soziale Verwaltung vom 10. Juli 

(2) Für die Ermittlung der Anwartschaft finden 1973, BGBl. Nr. 352, betreffend Richtlinien für 
die Bestilnmungen des § 14 Abs. 1, 2, 3, 7, 8 die Gewährung der Notstandshilfe (Notstands
und 9 sowie des. § 15 sinngemäß An.wendung. hilfeverordnung) unberückJsichnigt zu bleiben 
Handelt es sich Jedoch um Mütter, die vor Voll- hätte (Freibetrag), oder deren Ehegatte erwiese
endung des 20. Lebensjahres entbunden haben nermaßen für den Unterhalt des Kindes nicht 
und im Zusammenhang mit dieser Entbindung sorgt, erhalten ein Karenzurlaubsgeld von 
Ka'renzurlaubsge1d beantragen, finden die vorge- 3000 S monatlich. Ein den vorgenannten Frei
nannten Bestimmungen mit Ausnahme des § 14 betrag übersteigendes Einkommen des Ehegatten 
Abs. 3 :sinngemäß Anwendung. Bei Lehrlingen ist .auf den Unterschiedsbetrag zwischen 2 000 S 
bzw. bei Schülermnen an inländischen Kranken- und 3000 Sanzurechnen. . 
pflegeschulen, medizinisch-technischen Schulen § 25 c. (1) Zuzüglich zum Karenzurlaubsgeld 
und· Schulen für den medizinisch-technischen gebühren Familienzuschläge für die tip1 § 20 Ahs. 2 
Fachdienst im Sinne des Bundesgesetzes BGBl. angeführten zuschbgsberechtigten Personen, aU5-
Nr. 102/1961 ist auch die nicht arbeitslosenver- ~enommen für das neugeborene Kind, sofern die 
sicherungspfl:ichtige Lehrzeit bzw. die nicht Mutter zum Unterhalt dieser Personen tatsäch
arbeitslosenversicherungspflichcige Ausbildungs- lich wesentlich beiträgt. im übrigen finden die 
zeit auf ·die Anwartschaft von Karenzurlaubs- Bestimmungen des § 20 Abs. 2 bis 4 sinngemäß 
geld anzurechnen. Anwendung. Bei Mehrlingsgeburten gebührt für 

(3) Keinen Anspruch auf Karenzurlaubsgeld das zweite und jedes weitere Kind je ein Familien-
haben Mütter, die zuschlag. . 

1. Entgelt aus einem Dienrstverhältnis beziehen, (2) Dienstv,erhältnisse sowie ,die Um § 14 Abs. 8 
es sei denn, ·daß es sich um ein Entgelt für eine angeführten Zeiten, ·die für die Anwartschaft auf 
Beschäftigung handelt, die dem Hausbesorger- Karenzurlaubsgeld herangezogen wurden, sind bei 
gesetz, BGBl. Nr. 16/1970, unterliegt und die der Beurteilung der Anwartschaft auf Arbeits
nebendem Dienstverhältnis, auf Grund dessen losengeld nicht mehr zu berücksichtigen. Durch 
Karenzurhub in Anspruch genommen wurde, den Bezug von Karenzurlaubs,geldist ein allfäHi
oder neben einem Dienrstverhältnis, das gemäß ger Anspruch auf Fortbezug vpn Arbeitslosengeld 
§ 25 a Abs. 1 Z. 1 lit. b aufgelöst worden ist, aus- nicht mehr gegeben. 
geübt wurde, wobei ein Dienstverhältnis als (3) Die Bestimmungen des Abs.2 finden jedoch 
Hausbesorger dann als neben einem anderen keine Anwendung, wenn das Kind, dessen Geburt 
Dienstverhältnis ausgeübt gilt, wenn dieses andere Anlaß für die Gewährung ,des Karenzurlaubsgel
Dienst~erhältnisdie Erwerbstätigkeit der Frau des war, während des Bezuges von Karenzurlaubs-
hauptsächlich in Anspruch nimmt, geld gestorben ist. 

2. Anspruch auf Ersa·tzleistung an öff~ntlich 
Bedienstete während des Karenzurlaubes aus An- § 25 d. Die Vorschriften des § 17 Abs. 1 lit. a 
laß der Mutterschaft nach den Bestimmungen des bis e über das Ruhen des Arbe,itslosengeldes so
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 98/1961 oder gleich- wie der §§ 24 und 25 Abs. 1 und 2 über die 
artige Leistungen auf Grund landesgesetzlicher Einstellung und Berichtigung ,des Arbeitslosen-
Vorschriften haben, geldes finden sinngemäß Anwendung. 

3. selbständig erwerblstätig sind, § 25 e. Das Karenzurlaubsgeld wil'ld auf vor-
4. einen 'land(forst)wirtschafüichen Betrieb be- herigen Antrag der Mutter mit Beginn des 

wirtschaften, dessen nach den jeweils geltenden Karenzurlaubes, im Falle einer AuHösung des 
gesetzlichen Vorschriften festgestellter Einheits- Dienstverhältnisses gemäß § 25 a Abs. 1 Z. 1 l~t. b 
wert den Betrag von 40 000 S übersteigt; hiebei mit dem der Auflösung foLgenden Tag, frühe
isind die Werte von Wohngebäuden,<;l.ie im Ein- stens jedoch im unmittelbaren Anschluß an den 
heitswert enthalten sind - soweit sie den Ver- Wochengeldbezug, in den FäLlen des § 25 a Abs. 1 
gleich·swert übersteigen -, nicht, mit ,einzube- Z. 2 'Lit. a und b im unmittelbaren Anschluß an 
ziehen, den Wochengeldbezug, im Falle des § 25 a Abs. 1 

5. ohne in einem Dienstverhältnis zu stehen, Z. 2 lit. c frühestens ab dem Tag' der Geburt 
im, Betrieb des Ehegatten, der Eltern oder Kinder des Kindes und im FaDe des § 25 a Abs. 1 Z. 2 
tätig sind. lit. d frühestens tim Anschluß an .di~ Anstalts

§ 25 b; (1) Verheiratete Mütter erhalten em pflege gewährt. Wird .der Antrag auf Gewährung 
Karenzurlaubsgeld von 2 000 S monatlich. des Karenzurlaubsg.eldes erst später gelriendge-
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macht, so gebührt .das Karenzurlaubsgeld rück
wirkend bis zu einem Höchstausmaß von einem 
Monat. 

Dauer des Bezuges 

§ 25 f. Das Karenzurlau:bsgdd wird im Falle 
der Gewährung ,eines Karenzurlaubes für die 
Dauer .dieses Urlaubes gewährt, in ,diesem und in 
allen anderen Fällen jedoch nur bis zum Höchst
ausmaß eines Jahres vom Ta~eder Geburt des 
Kindes an gerechnet. 

§ 25 g. Die im § 25 b angeführten Beträge sind 
mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
mit der Richtzahl,dieses Ka1enderjahres (§ 108 a 
ASVG) zu vervielf,achen. Die vervielfachten Be
träge sind auf volLe Schillingbeträge zu runden; 
hiebei sirud Beträge unter 50 Groschen zu ver
nachlässigen und Beträge von 50 Groschen und 
mehr auf ,einen Schilling zu ergänzen. 

Zu Ziffer 16: 
Ab s c h n i t t 2. 

Notstandshilfe 

Voraussetzungen des Anspruches 

§ 26. (1) AI'beitslosen, ,die Iden Anspruch auf 
Arbeitslosengeld oder Karenzurlaubsgeld er
schöpft harben, kann ,auf Antrag Notstandshilfe 
gewährt werden. 

(2) Voraussetzung für die Gewährung der Not
standshilfe ist, daß der Arbeitslose 

a) die österreichische Staatsbür~erschaft be-
sitzt, 

b) arheitsfähig urud arbeitswillig ,ist, 
c) sich in Notlage befindet. 

(3) Von dem Erfordernis ,der österreichischen 
Staatsbürgerschaft wird abgesehen bei Personen, 
die sich seit 1. Jänner 1930 uminterhrochen tim 
Bereiche des gegenwärtigen Staatsg,ebietes der 
Republik österreich aufhalten; das gleiche gilt 
für P,ersonen, die nach diesem Zeitpunkt im Be
reich des gegenwärtigen Staatsgebietes der Repu
b1ik österreich geboren sind und sich in diesem 
Gebiete seither ununterbrochen aufhalten. 

(4) Personen deutscher Sprachzugehörigkeit 
(Volbdeutsche), die staatenlos sind oder deren 
Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, witid die Not
standshilfe gemäß den Vorschr~ften .dieses Bun
desgesetzes unter den gleichen Voraussetzungen 
gewährt wie den österreichischen Staatsbürgern. 

(5) Alleinstehenden Müttern, die wegen Be
treuung ihres Krindes, dessen Geburt Anlaß für 
die Gewährung des Karenzurlaubsgeldes war, 
keine Beschäftigung annehmen können, weil er
wiesenermaßen für dieses Kind keine Unterbrin
gungsmöglichkeit besteht, ist bis zur Vorllendung 
des dritten Lebensjahres ,dieses K.indes Notstands
hilfe zu gewähren, sofern der Anspruch auf 
Karenzurlaubsgeld erschöpft ist und, mit Aus
nahme der Arbeitswilligkeit, . die übrigen Voraus-

setzungen für die Gewährung der Notstandshilfe 
erfüllt werden. 

(6) Notlage liegt vor, wenn dem Arbeitslosen 
die Befriedigung der notwendigen Lebensbedürf
nisse ~nmöglich ist. 

(7) Notstandshilfe kann nur gewährt werden, 
wenn sich der Arbeitslose innerhalb dreier Jahre 
nach Erschöpfung des Anspruches auf Arbeits
losengeld oder Karenzurlaubsgeld um die Not
standshilfe bewirbt. 

§ 27. (1 ) Wenn die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
für bescimmte Gruppen von Arbeitslosen oder 
für bestimmte Gebiete andauernd günstig ist, 
kann das Bundesministerium für soziale Ver
waltung nach Anhörung der gesetzlichen Inter
essenvertretungen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer für solche Gruppen von Arbeits
losen oder für solche Gebiete die Gewährung der 
N otstandshrilfe ausschließen. 

(2) Das Bundesministerium für soziale Ver
waltung kann die Gewährung der Notstandshilfe 
an arbeitslose Angehörige eines anderen Staates 
zulassen, wenn dieser Staat eine der österreichi
schen Notstandshilfe gleichwertige Einrichtung 
besitzt, die auf österreichische Staatsbürger in 
gleicher Weise wie für die eigenen Staatsange
hörigen angewendet würd. 

(3) Das Bundesministerium für soziale Ver
waltung kann nach Anhörung der gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer die Gewährung der Notstands
hilf,e an Arbeitslose, die nicht die. öl'iterreichism.e 
Staatsbürgerschaft besitzen und die nimt auf 
Grund einer Verfügung nach Abs. 2 zur Not
standshilfe zugelassen sind, unter der Voraus
setzung zulassen, daß die Arbeitslosen innerhalb 
der letzten fünf Jahre, geremnet vom Tage der 
Geltendmachung des Anspruches auf Notstands
hilfe, in österreich mindestens 156 Wochen 
arbeitslosenversicherungspfl,imtig beschäfcigt wa
ren; bei der Ermittlung des Zeitraumes von fünf 
Jahren bleiben Zeiten des Bezuges von Arbeits
losengeld (Notstandshilfe) außer Betracht. Die 
Zulassung kann für eine bestimmte Zeit und 
für bestimmte Gruppen von Arbeitslosen aus~ 
gespromen werden. 

Dauer und Ausmaß 

§ 28. Die Notstandshiilfe wird jeweils für 
einen bestimmten, jedoch 26 Wochen nicht über
steigenden, Zeitraum gewährt. 

§ 29. (1) Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung erläßt nach Anhörung der gesetz
lichen Interessenvertretungen der Dienstgeber 
und der Dienstnehmer Richtlinien über das Aus
maß der Notstandshrilfe. In diesen Richtlinien 
kann das Ausmaß insbesondere nach Gebieten 
unter Berücksichnigung der Lebenshaltungskosten 
und nach dem Alter der Arbeitslosen abgestuft 
werden. Die Notstandshilfe darf jedoch mit ,kei
nem höheren Betrag als de~ des Arbeitslosen-
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geldes festgesetzt werden und unbeschadet der 
Bestimmung des Abs. 2 nicht unter 75 v. H. 
des Arbeitslosengeldes sinken. 

(2) In den nach Abs. 1 zu erlassenden Richt
linien sind auch die näheren Voraussetzungen im B. 
Sinne des § 26 Abs. 5 festzulegen, unter denen 
Notlage als gegeben anzusehen ,ist. Bei Beurtei
lung der Notlage sind die gesamten wirtschaft
lichen Verhältnisse des Arbeitslosen selbst sowie 
der Angehörigen des Arbeitslosen zu berücksich
tigen, die zur geset:dichen Unterhaltsleistung ver
pflichtet sind, wobei Lebensgefährten, Wahleltern, 
Stiefeltern, Wahlroinder und Stiefkinder den un
terhaltspflichtigen Angehörigen gleichgehalten 
werden; im allgemeinen ist nur das Einkommen 
der rim gemeinsamen Haushalt mit dem Arbeits
losen lebenden Angehörigen heranzuzieh~n. Wei
ters sind unter Beachtung der vorstehenden 
Grundsätze Bestimmungen darüber zu treffen, 
~nwieweit für den Fall, als das der Beurteilung 
zugrunde zu legende Einkommen nicht ausreicht, 
um die Befriedigung der notwendigen Lebens
bedürfnisse des Arbeitslosen sicherzustellen, Not
standshilfe unter Anrechnung des Einkommens 
mit einem Teilbetrag gewährt werden kann. 

I 
(3) Im einzelnen ist bei der Erlassung der 

Richtlinien fo1gendes zu beachten: 

A. Berücksichtligung des Einkommens des Ar
beitslosen: 

und bei Bezug eines Ruhegenusses aus einem 
Dienstverhältnis zu einer öffendich-rechtli
chen Körperschaft ist Notlage nicht anzu
nehmen. 

Berücksichtigung des Erinkommens der An
gehörigen des Arbeitslosen: Vom Einkommen 
der Angehörigen und gleichgehaltenen Per
sonen (Albs. 2) ist hei der Anrechnung ein zur 
Bestreitung des Lebensunterhaltes notwendi
ger Betrag (Freibetrag) frei zu lassen. Dieser 
Freibetrag kann nach der Höhe des Einkom
mens, der Größe der Familie, dem Lebens
alter und nachdem An,gehörig,ertverhältnis 
verschtieden bemessen werden. 

Bei einem Einkommen aus der Bewirtschaf
tung eines land(forst)wirtschaftlichen Betrie
bes gilt als monatliches Einkommen der 
62. Teil des nach den jeweils geltenden ge
setzlichen Vorschriften festgestellten Einheits
wertes; hiebei sind die Werte von W ohnge
bäuden, die ,im Einheitswert enthalten sind,
soweit sie den Vergrleichswert übersteigen -
nicht miteinzubeZliehen. 

Steht der Ehegatte (Lebensgefährte) einer 
Arbeitslosen im Vollverdienst oder ist er 
selbständig oder besitzt er ein zur Befrie
digung der notwendigen Lebensbedürfnisse 
hinreichendes Kapitaleinkommen, so ist Not
lage nicht anzunehmen, es sei denn, daß be
sonders berücksichtigungswürdige Umstände 
vorliegen, wie z. B. größere Kinderzahl, 
Krankheit in der Familie, geringer Verdienst 
trotz Vollarbeit. 

Fortbezug der Notstandshilfe 

Leistungen der allgemeinen Fürsorge, der 
freien Wohlfahrtspflege sowie Gewerkschafts
unterstützungen und Gnadenpensionen pri
vater Dienstgeber sind bei der Beurteilung 
der Nodage außer Betracht zu lassen. 

Renten und Zulagen zu Renten können 
zur Gänze oder teilweise von der Anrech
nung auf die Notstandshilfe freigelassen wer
den, wenn sie vor allem zur Bestreitung 
besonderer Aufwendungen des Rentenemp
fängers bestimmt sind. 

Das sonstigte Einkommen des Arbeitslosen 
ist nach Abzug des zur ErZiielung des Ein
kommens notwendigen Aufwandes auf die 
Notstandshilfe anzurechnen. 

§ 30. Wenn der Arbeitslose den .Bezug der 
Notstandshilfe unterbricht, kann ihm innerhalb 
eines Zeitraumes von drei Jahren, gerechnet vom 
Tage des letzten Bezuges der Notstandshilfe, der 
Fortbezug der Notstlandshilfe gewährt werden, 
vorausgesetzt, daß er die sonstigen Bedingungen 
für die Gewährung der Notstandshilfe erfüllt. 

Bei einem Einkommen aus der Bewirtschaf
tung eines land(forst)wirtschaftlichen Betrie
bes gilt als monatliches Einkommen der 
62. Teil des nach den jeweils geltenden ge
setzlichen Vorschriften festgestellten Einheits
wertes; hiebei sind die Werte von Wohnge
bäuden, die lim Einheitswert enthalten sind, -
soweit sie den Vergleichswert übersteigen -
nicht miteinzubeziehen. 

Bei Bezug einer Leistung aus einem der 
Versicherungsfälle des Alters aus der Pen
sionsversicherung nach dein Allgemeinen So

. zialversicherungsgesetz, dem Gewerblichen 
SeLbständigen -Pensionsversichenungsg,esetz 
bzw. dem Bauern-Pensionsversicherungsgese~z 

AIIgemeine Bestimmungen 

§ ·31. Soweit in ,diesem Abschnitt nichts anderes 
bestimmt ist, finden auf die Notstandshilfe die 
Bestimmungen des Abschnittes 1 sinngemäß An
wendung. 

Zu Ziffer 17: 

Der neue § 39 entspricht den Bestimmungen 
des derzeitigen § 26 Abs. 5, die zu Ziffer 16 
auf Seite 21 angeführt sind. 

Zu Ziffer 18: 
Abschnitt 3 

Krankenversicherung 

§ 32. (1) Der Arbeitslose ist während des Be
zuges des Arbeitslosengeldes und der· NotstJands
hilfe krankenversichert. Für diese Versicherung 
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gelten die Vorschriften ,des Allgemeinen Sozial
versicher:ungsgesetzes über di,e g.esetzliche .Kran
kenversicherung fül;' Pflichtversicherte, soweit sich 
nicht aus den folgenden Bestimmungen Abwei
chendes .ergibt. 

(2) Die nach Abs. 1 Versicherten sind bei der 
Gebietskrankenkasse ihres Wohnortes versi<he
rungszuständig. 

§ 33. (1) Das Krankengeld gebührt Jin der Höhe 
des letzten Bezuges von Arbeitslosengeld oder 
Notstandshilfe. Als Wochengel<;l gebührt ein Be
trag in der Höhe des um 80v. H. erhöhten 
letzten Bezuges von Arbeitslosengeld oder Not
standshilfe, jedoch nur bis Zur Höhe des auf den 
Kalendertag entfallenden durchschnittli<hen Ar
beitsverdienstes der letzten 13 Wochen (drei 
Monate) vor Eintritt der Arbeitslosigkeit, ver
mindert um die gesetzlichen Abzüge. Fallen in 
den Zeitraum von 13 Wochen (drei Monaten) 
Zeiten, während derer infolge Krankheit oder 
vorübergehender Kurzarbeit nicht das volle Ent
gelt bezogen wurde, so bleiben diese Zeiten bei 
der Ermittlung. des durchschnittlichen Arbeits
ver:dienstes außer Beuiacht. Das gleiche gilt für 
die Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge Ur
laubs ohne Entgeltzahlung, sofern dieser Urlaub 
die Dauer eines Monats nicht überschreitet, fer
ner für die Zeit ein~r Arbeitsunterbrechung zu
folge Heranziehung zum Dienst als Schöffe oder 
Geschworener sowie als Vertrauensperson in den 
zur Bildung der Ur- oder Jahreslisten berufener 
Kommissionen nach :dem Geschwornen- und 
Schöffenlistengesetz, BGBl. Nr. 135/1946,. sowie 
für die Dauer einer Absonderung auf Grund des 
Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186, und für 
die Dauer der Verhängung einer' Sperre wegen 
Maul- und Klauenseuche nach dem Tierseuchen
gesetz, RGBl. Nr. 177/1909. Liegen ,in dem maß
gebenden Zeitraum nur Zeiten der vorstehend 
bezeichneten Art vor, so verlängert sich der 
maßgebende Zeitraum um diese Zeiten; diese 
Zeiten bleiben bei der Berechnung des durch
schnittLichen Arbeitsverdienstes außer Betracht. 

(2) Wenn Ansprüche auf Leistungen der Kran
kenversicherung davon abhängen, ob der Ar
beitslose seinen Angehörigen aus seinem Entgelt 
Unterhalt geleistet hat, so gelten das Arbeits
losengeld und die Notstandshilfe als Entgelt. 

(3) Arbeitslosen, die während des Bezuges des 
Arbeitslosengeldes (Notstandshilfe) erkranken, 
gebührt, wenn sie auf Grund der für die Kran
kenversicherung maßgebenden Bestimmungen in 
den ersten drei Tagen der Erkrankung kein 
Krankengeld erhalten, für diese Zeit das Arbeits
losengeld (Notstandshilfe). 

(4) Der Bund ersetzt den Trägern der Kran
kenversicherung 50 v. H. des Aufwandes für das 
Wo<hengeld. 

§ 34. (1) Der Beitrag zur Krankenversicherung 
ist mit dem ,gleichen Hundertsatz der Beitrags
grundlage zu bemessen, w,je er bei dem in Be
tracht kommenden Träger der Krankenversi<he
rung für Dienstnehmer festgesetzt ist, die der 
Pensionsversicherung ,der Arbeiter zugehören. 

(2) Als Beitragsgrundlage gilt der doppelte 
Betrag des bezogenen ArbeitslosengeLdes (Not
standshilfe). 

(3) Die Beträge zur Krankenversicherung wer
den aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
bestritten. 

§ 35. (1) Meldungen, die nach den Vorschritten 
der gesetzEchen Krankenversicherung dem 
Dienstgeber obliegen, hat das Arbeitsamt zu 
erstatten. 

. (2) Das Bundesminister,ium für soziale Ver
waltung kann ,dur.ch Verordnung Be~timmungen 
über die Vereinfachung des MeLdewesens und 
über die Art der Entrichtung der Beiträge tref
fen. 

§ 36. (1) Die Bestimmungen über die Kranken
versicheqmg beim Ausscheiden aus einer durch 
eine Beschäftigung begründeten Pflichtversidie
rung und anschLießender Erwer;bslosigkeit finden 
auf Arbeitslose,die aus dem Bezug des Arbeits
losengeldes oder der N otstandshilfe aussche~den> 
Anwendung; der Anspruch des aus dem Bezug 
des ArbeitslosengeLdes oder der Notstandshilfe 
ausgeschiedenen Arbeitslosen auf die Pflichtlei
stungen der Krankenver,sicherung ,durch eineWei
terversicherung im Sirine des Abs. 2 bleibt unbe
rührt. 

(2) Arbei~slose, die vor dem Beginn. der Ar
beitslosigkeit krankenversichert waren und aus 
dem Bezug .des Arbeitslosengeldes oder der Not
standshilfe ausscheiden, können die frühere 
Krankenversicherung freiwillig fortsetzen. Hiefür 
gelten die Bestimmungen ·,des Allgemeinen So
zialversicherungsgesetzes über die Weiterversiche
rung inder Krankenversicherung mit der Maß
gabe, daß die Frist zur Geltendmachung des 
Rechtes auf Weiterversicherung erst mit dein 
Tage nach ,dem Ausscheiden aus dem Bezug des. 
Arbeitslosengeldes oder der Notstandshil,fe be
ziehungsweise. ~m Falle der Ablehnung des 
Leistungs antrages ab dem der Z~'Stellung des 
Bescheides folgenden Tag beginnt. Die Weiter
versicherung in der Krankenversicherung beginnt 
gleichfalls mit dem der Zustellung ,des Bescheides 
folgenden Tag. 

Zu Ziffer 19: 
A b sc h n i ,t t 3 a. 

§ 36 a. Die Besnimmungen des Abschnittes 3 
über die Krankenversicherung sind sinngemäß 
auch auf die Be~ieher von Karenzurlaubsgeld an-
zuwenden. . 
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Zu Ziffer 20: 

§ 46. (3) Der Arbeitslose hat seinen Anspruch 
beim Arbeitsamt nachzuweisen. Er hat Bestäti
gungen des Diens!!gebe1"s über die Dauer und 
Art des Dienstverhältnisses, über die Höhe des 
Entgeltes und über die Art der Lösung des 
Dienstverhältnisses beizubringen. Der Dienstgeber 
ist zur Ausstellung solcher Bestätigungen ver
pflichtet. Die näheren Bestimmungen hierüber 
erläßt ,das Bundesniinisterium für soziale Ver
waltung ,durch Verordnung. Wenn das Arbeits
amt dem Arbeitslosen keine zumutbare Arbeit 
vermitteln kann, ha:t es ü;ber den Anspruch zu 
entscheiden. 

Zu Ziffer 21: 

§ 48. (2) Die Entscheidung nach Abs. 1 ist 
vom Arbeitsamt seiner Enl.lscheidung über den 
Unterstützungsanspruch zugrunde zu legen. 

Zu Ziffer 22: 

§ 54. Die näheren Bestimmungen über die 
Auszahlung des Arbeitslosengeldes werden durch 
Verordnung ,des Bundesministeriums: für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem ·Bundes
ministerium für Finanzen erlassen. 

Zu Ziffer 23: 

Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes. . 

§ 58. Aufgehoben ,durch Art .. 6 Iit. c der 
EGVG.-Novelle, BGBL Nr. 92/1959, mit Wir
kung vom 1. Juni 1959. 

Zu Ziffer 24: 

c) .durch einen Beitrag des Bundes zur Not
standshilfe einschließlich der hierauf ent
fallenden Krankenversicherungsbeiträge 
nach Maßgabe des Abs. 4, 

d) durch einen Beitrag ,des Bundes zu ,den 
Kosten, die sich aus der Durchführung des 

. Bundesgesetzes vom 30. November 1973, 
BGBL Nr. 642, über ,die Gewährung einer 
Sonder unterstützung an Personen, die :in 
bestimm ten, von Bet1"iebseinschränkung 
oder. Betriebsstillegung betroffenen Betrie
ben beschäftigt waren, ergeben, nach Maß
gabe des § 12 ,des Sonderunterstützungs-
ges~u~ . 

e) durch einen Beitrag des Bundes. zum Ver
waltungsaufwand der .Landesarbeitsäm~er 
und A1"bei1JSämter gemäß §51 Abs. 3 des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBL Nr. 
31/1969, 

f) durch Beiträge, die ,gemäß § 12 Abs. 3 des 
Bundesgesetzes über Wohnungsbeihilfen, 
BGBL Nr. 229/1951, inder geLtenden 
Fassung, dem Bund als Träger der Arbeits
losenversicherung zufließen. . '. 

Zu Ziffer 26 lit. a: 

§ 61. (2) Von Sonderia:hlungen (§ 49 Abs. 2 
des Allgemeinen Sozialvex:sicherungsgesetzes) sind 
Sonderbeiträge im Ausmaß von 2 v. H. der 
Sonderzahlungen zu entrichten: Hiebei:sind die 
in einem Kalenderjahr fällig werdenden Sonder
zahlungen bis zu jenem HÖchstbetrag zu berück
sichtigen,lder jeweils dem 30fachen des gemäß 
§ 4'5 des Allgemeinen S07;ialversicherungsgesetzes 
für die Krankenversicherung festgesetzten 
Höchstbetrag entspricht. ' 

Verfahren in Angelegenheiten der Notstands-
hilfe. Zu Ziffer 26 lit. b: 

§ 59. Auf dalS Verfahren ün Angelegenheiten 
der Notstandshilfe finden die Bestimmungen die
ses Artikels sinngemäß Anwendung. 

§ 59 a. AufdalS Verfahren in Angelegen
heitendes Karenzurlaubsgeldes finden die Be
stimmungen ,dieses Artikels mit Ausnahme der 
§§ 48 und 49 sinngemäß Anwendung. 

Zu Ziffer 25: 

§ 60, (2) Der Aufwand gemäß Abs. 1 wird 
durch nachstehende Einnahmen gedeckt: 

a) durch Beiträge der Dienstgeber und der 
.v~rsicherten (AI1beitislosenversicherungsbei
trag), 

b) durch einen Beitrag aus Mitteln des Aus
gleichsfonds. für Familienbeihilfen zum 
Karenzurlaubsge1d in der Höhe von 25 v. 
H. des Gesamtaufwandes (Barleistung ein
schließlich. ,der hierauf entfallenden Kran
kenversicherungsbeiträge) für Karenzur
laubsgeld, 

§ 61. (9) "Für die Zdtdes Präsenzdienstes 
ist kein Beitrag zur ArbeitJslosenversicherung zu 
leisten. 

Zu Ziffer 26 lit. c, d und e: 

§ 61. (10) Der w Abs. 1 festgesetzte Beitrag 
ist durch Verordnung des Bundesministerium5 
Hit soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen zu ändern, 
wenn er dem voraussichtlichen Aufwand, der aus 
Mitteln der Arbeitslosenversicherung zu bestrei
ten ist,.nicht mehr entspricht; bei der Festsetzung 
des Beitrages ist von dem Durchschnitt des 
Aufwandes der letzten vorangegangenen zwei 
Jahre auszugehen. . 

(11) Für die Versicherten der Knappschaft-
1ichert Rentenversicherung i5t bis zu einem durch 
Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Finanzen zubestimmertden Zeit
punkt kein Arbeitslosenversicherungsbeitrag zu 
leisten. " 
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Zu Ziffer 27: 

§ 64. (3) Ergibt sich innerhalb .eines Kalender
jahres ein Gebarungsabgang und reicht ·der Bei
trag des Bundes zur Notstandshilfe (§ 60 Abs. 5) 
zu seiner Deckung nicht aus, so Isind die Mittel 
des Reservefonds heranzuziehen. 

Zu Ziffer 28: 

§ 65. (1) Die Verwaltung des Reservefonds 
obliegt dem Bundesministerium für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Finanzen. 

(2) Die Mittel ,des Reservefonds sind derart an
zulegen, daß sie zur Deckung eines Abganges 
jederzeit herangezogen werden können. 

Zu Ziffer 29: 

Wintermehrkostenausgleichsfonds 

§ 65a ....... 

Zu Ziffer 30: 

§ 67. Hat ein Träger der öffentlichen Fürsorge 
einen Arbeitslosen für einen Zeitraum unterstützt 
und wiI1d dem Arbeitslosen das Arbeitslosen
geld (Notstandshilie) später für diese Zeit be
willigt, so hat das Arbeitsamt dem Fürsorgeträger 
die Fürsorgeleistung zu erstatten, jedoch nicht 
über den Betrag des Arbeitslosengeldes (Not
standshilfe) hinaus. Das Arbeitsamt kann ,dafür 
dem Arbeitslosen die Beträge, zu deren Erstattung 
es verpflichtet ist, auf das Arbeitslosengeld (Not
standshilfe) anrechnen. Das Arbeitsamt kann die 
Erstattung dem Fürsorgeträger insoweit verwei
gern, als es das Arbeitslosenge1d (Notstandshilfe) 
bereits ausbezahlt hat, ohne daß es die Vor
leistung des Fürsorgeträgers gekannt hat. 

Zu Ziffer 31: 

Sonderbestimmungen für Heimkehrer 

§ 74. (1) Arbeitslosen, die während der Jahre 
1938 bis 1945 zum Wehrdienst herangezogen 
wurden und in Kriegsgefangenschaft geraten sind 
oder die iln Ausland interniert wurden, werden 
auf die Anwartschaftszeit nach § 14 Abs. 1 bis 3 
auch arbeitslosenversicherungspflichtige Dienstver
hältnisse angerechnet, die sie in den letzten zwei 
Jahren vor Beginn der militärischen Dienst
leistung oder Internierung zurückgelegt haben, 
wenn sie innerhalb von zwei Jahren nach Rück
kehr aus der Kriegsgefangenschaft oder lriter
nierung den Anspruch auf Arbeitslosengeld gel
tend machen. 

(2) Bei der Feststellung der Dauer des Bezuges 
des Arbeitslosengeldes (§ 18) für die im Abs. 1 
bezeichneten Arbeitslosen können auch arbeits
losenversicherungspflichtige Beschäftigungen be-

rücksichtigt werden, die innerhalb von zwei bzw. 
fünf Jahren vor Eintritt ,der im Abs. 1 angeführ;, 
ten Tatbestände 2;urückgelegt wOI1den5'ind. 

Zu Ziffer 32: 

Weiterbestehen der Arbeitslosenversicherungs
pflicht 

§ 75. D~e Bestimmungen des § 507 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gilt mit 
Wirkung ab 1. Jänner 1956 auch für die Arbeits
losenversicherung. Die Arbeitslosenversicherungs
pflicht bleibt jedoch nur für Personen aufrecht, 
die schon bisher als Dienstnehmer oder Heimar
beiter ,der Arbeitslosenversicherungspflicht unter
lagen. 

Zu Ziffer 33: 

§ 78. Mit ,der Vollziehungdieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
betraut. 

Zu Artikel I1I: 

Zu Ziffer 1: 

§ 3. Anspruch auf Wohnungsbeihilfe haben: 

a) 

b) 

c) 
,d) 

e) Arbeitslose während des Bezuges von Ar
beitslosengeld, während der Wartezeit und 
während des Bezuges von Notstandshilfe 
sowie Empfänger von Karenzudaubsgeld 
nach ,den Bestimmungen des ArbeitJslosen
versicherungsgesetzes 1958, BGBL Nr. 199 
inder Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr.242/1960; 

f) Empfänger laufender Geldleistungen aus der 
Sozialversicherung, mit Ausnahme der Ver
sehrtenrenten von Versehrten, die nicht 
als Schwerversehrte m Sinne des § 205 
Abs. 4 ASVG gelten, ferner Empfänger 
bufender Geldleistungen aus einer zusätz
lichen Pensionsversicherung nach § 479 
ASVG; 

g) Empfänger laufender Geldleistungen aus 
der Kriegsopfervetsorgung, sofern sie eine 
Leistung gemäß § 12, § 35 Abs. 3,§ 36 
Abs. 2, § 42 Abs. 3, § 43 Abs. 3 zweiter 
Halbsatz und § 46 des Kriegsopferver
sorgungsgesetzes 1957, BGBL Nr. 152, be
ziehen; 

h) Empfängereilier Beschädigtenrente ent
sprechend einer Minderung der Erwerbs
fähigkeit von mindestens 50 v. H., einer 
Hinterbliebenenrente, einer Witwen- oder 
Waisenbeihilfe nach dem Heeresversor
gungsgesetz, BGBL Nr. 27/1964; 
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i) Empfänger laufender GeldleRitungen 'nach 
den Bestimmungen des § 11 des Opferfür
sorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947; 

j) Empfänger Wiiederkehrender GeLdleistungen 
aus ·der öffentlichen Fürsorge. 

Zu Ziffer 2 lit. a: 

§ 5. (2) Beim Zusammentreffen mehrerer der 
im § 3 bezeichneten Grundleistungen gebührt die 
Wohnungsbeihilfe nur zu einer dieser Leistungen; 
hiebei gilt ,die Reihenfolge des § 3. Gebührt die 
WohnungsbeihiJfe gemäß § 3 lit. a für nicht 
mehra,Ls fünf aufeinanderfolgende Tage, so 
schließt dies die Gewährung der Wohnungsbei
hilfe gemäß §3 lit. f für diesen Zeitraum nicht 
aus .. 

(5) Beim Zusammentreffen mehrerer Grund
leistungen nach § 3 lit. f gebührt die Wohnungs
beihilfe, 

a) 
b) 
c) 

Zu Ziffer 2 lit. b: 

schäftigte Person, ,die nach den gesetzlichen Vor
schl1i.ften über die Krankenversicherung, mit Aus
nahme der Vorschriften über die Krankenver
sicherung öffentLich Bediensteter, pflichtversichert 
ist, ein besonderer Beitrag von 0'45 v. H. der 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 189/1955, für ,die Krankenversiche
rung geltenden allgemeinen Beitragsgrundlage 
vom zuständigen Krankenversicherungsträger ein
zuheben. Diese Beitragsgrundlage ist nur biJs zu 
einem Höchstbetng von 160 Skalendertäglich 
zu berüdtSJichtigen. Den Beitrag trägt zur Gänze 
der Dienstgeber . 

Zu Ziffer 3 lit. c: 

§ 12. (4) Das Nähere über die Verrechnung 
der nach § 3 lit. ·e und f ausgezahlten Wohnungs
beihilfen, über die Verrechnung und Abfuhr des 
besonderen Beitrages nach Abs. 1 und über ·die 
Abgeltung der Kosten nach Abs. 2 bestimmt 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit ,dem Bundesministerium für 
Finanzen, soweit hievondie Träger der Sozial
versicherung betroffen werden, nach Anhörung 
des Hauptverbandes der österreichischen Sozial
versicherungsträger . 

§ 5. (6) Bei Zusammentreffen mehrerer Grund- Zu Artikel IV: 
leistungen nach § 3 l~.t. 'g, h oder i gebührt die 
WohnungJsbeihilfe nur einmal 

Zu Ziffer 3 lit. a und b: 

Bestreitung des Aufwandes an Wohnungsbei
hilfen nach § 3 lit. e und f. 

§ 12. (1) Zur Bestreiuung des Aufwandes für 
die nach § 3 lit. e und f gewährten Wohnungs
beihilfen ist für jede in einem Dienst- oder Lehr
verhältnis ,stehende oder als Heimarbeiter be-

§ 54 a. (3) Die VOl"'Schriften der Abs. 1 und 2 
gelten auch hinsichtlich. der nach § 3 Lit. g des 
Wohnungsbeihilfengesetzes, BGBl. Nr. 229/1951,. 
zuerkannten Wohnungsbeihilfen. 

Zu Artikel V: 

§ 59. (3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 
gelten auch hinsichtlich ,der nach § 3 lit. h des 
Bundesgesetzes über Wohnungsbeihilfen, BGBl.. 
Nr. 229/1951, zuerkannten Wohnungsbeihilfen. 
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